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Reinschnuppern?! 
Mit unserer Schnupperkarte 
können Sie zwei Sportkurse  
Ihrer Wahl ausprobieren  
und die Kursleitung  
kennenlernen. 

Neues Layout, 
neue Themen, 
neue Kurse 

Handarbeit Sitzgymnastik 
Feng Shui 

Aikido 

Waldexkursionen 
Alemán para  
hispanohablantes 

Kneipp 

Kurs für Eltern und Erzieher 

Genießen Sie unser neues Programmheft und  
        melden Sie sich jetzt an -  
        wir starten am 04. März 2024  

Genießen Sie unser neues Programmheft und 
melden Sie sich jetzt an -
wir starten am 04. März 2024 
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Gestaltungs- und Entwicklungskonzept für den Friedhof 
Aus der Bevölkerung und aus dem Gemeinderat ka-
men immer wieder Wünsche und Anregungen zur 
Wegegestaltung im alten Friedhofsteil. Die einge-
kiesten Wege sind sehr eng und für Rollstühle und 
Rollatoren recht beschwerlich oder gar nicht nutzbar. 
Vom Freiraum- und Landschaftsarchitekturbüro Ralf 
Wermuth aus Eschbach wurde daraufhin im letzten 
Jahr für den gesamten Friedhof ein Gestaltungs- und 
Entwicklungskonzept erarbeitet. Dabei sollten insbe-
sondere die Bereiche
•	 Erweiterung und Schaffung von zusätzlichen Be-

stattungsangeboten
•	 Verbesserung und Ergänzung der vorhandenen In-

frastruktur
•	 Erhöhung der Aufenthaltsqualität
 
untersucht werden. 
  
Das Konzept wurde dem Gemeinderat in einer Klau-
surtagung und Gemeinderatssitzung und der Einwoh-
nerschaft im Rahmen der Einwohnerversammlung am 
15.11.2022 vorgestellt. Zusätzlich fand am 03.05.2023 
auf dem Friedhof für interessierte Einwohner eine Informationsveranstaltung statt, bei der Fragen, Ideen und Anregungen vorgetragen 
werden konnten. In der Sitzung am 19.12.2023 wurde vom Gemeinderat das erarbeitete Konzept beschlossen. 
  
Kurzbeschreibung: 
Alter Friedhofsteil:
•	 Neugestaltung der Hauptwege mit Verlegung des Kreuzes in den oberen Bereich;
•	 Auflösung der Gräber an den Friedhofsmauern, um breitere Hauptwege zu erhalten; in diesem Bereich sollen dann nur noch  

Urnengräber angelegt werden;
•	 Die beiden unteren Felder sollen größtenteils für Urnen verwendet werden (Urnenrasenfeld/Urnenbaumbestattung/normale  

Urnenerdgrabstätten); lediglich die obere Reihe der beiden Felder soll noch für Erdbestattungen zur Verfügung stehen;
•	 Bei den beiden oberen Feldern soll jede 3. Reihe aufgelöst werden, damit jede Grabstätte gut erreichbar ist;  
  
Neuer Friedhofsteil:
•	 Neben der bestehenden Urnenwandanlage wird spiegelbildlich eine 2. Urnenwandanlage angelegt;
•	 Hinter dem bestehenden gärtnergepflegten Grabfeld wird ein weiteres gärtnergepflegtes Grabfeld angelegt; 
  
Bei den bestehenden Wahlgräbern ist die Zulegung des noch lebenden Ehegatten weiterhin möglich. Die Grabstätte wird erst aufgelöst, 
wenn die Ruhe- bzw. Nutzungszeit abgelaufen ist. Umbettungen wird es nicht geben, so dass jede Nutzungszeit bis zum Ablauf der 
Totenruhe auch gewährleistet bleibt. 
  
Beim Gestaltungs- und Entwicklungskonzept  handelt es sich um ein langfristiges Konzept. Bis zur vollständigen Umsetzung werden 
Jahrzehnte vergehen. Wo möglich, sollen jedoch Teilbereiche Zug um Zug zeitnah verwirklicht werden. Als erste Maßnahme aus diesem 
Konzept sollen in diesem Jahr die Hauptwege im alten Friedhofsteil neugestaltet werden. 
  
Ein Plan des Gestaltungs- und Entwicklungskonzeptes ist auf der Homepage der Gemeinde Bötzingen unter Aktuelles  eingestellt. 

Nachbericht  
Brennholzversteigerung 
Am vergangenen Sams tag fand auf dem 
Gelände des Bauhofes unsere traditionelle 
Brennholzversteigerung statt. Von unse-
ren Bauhofmitarbeitern wurden 33 Ster 
Brennholz gespalten und abfahrgerecht 
aufgesetzt, die von Herrn Bürgermeister 
Schneckenburger versteigert wurden. Bei 
trockenem Winterwetter wurde diese Veran-
staltung von der Bläserjugend des Musikver-
eins mit der bereits ebenfalls schon traditio-
nellen Bewirtung umrahmt. 
  
Die Gemeinde möchte sich bei allen Erstei-
gerern, der Bläserjugend des Musikvereins 
sowie allen Bürgern für ihre Beteiligung und 
ihr Interesse bedanken. 
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Böschungspflegetag am Samstag, 27. Januar 2024 
Morgen, Samstag, 27. Januar 2024 findet wieder ein Böschungspflegetag in unserer Gemeinde statt. Mit Unter-
stützung der Landwirte und Winzer, den Mitarbeitern des Bauhofes und freiwilligen Helfern werden dringend 
notwendige Pflegearbeiten an mehreren Böschungen in der Gemarkung durchgeführt. 
  
Die Gemeinschaftsaktion wird von der Winzergenossenschaft, den Weingütern, dem Winzerkreis und den Böt-
zinger Landfrauen unterstützt. Alle Landwirte, Winzer und interessierten Bürger der Gemeinde sind herzlich 
eingeladen, bei dieser Böschungspflegeaktion mitzuhelfen. 
  
Über die Teilnahme von vielen freiwilligen Helfern würden wir uns freuen! 

Das Ende der Böschungspflegeaktion ist für  ca. 12.30 Uhr vor-
gesehen. Zum Abschluss sind alle Helfer zum gemeinsamen 
Vesper im Bauhofgebäude eingeladen.  

Treffpunkt ist am Samstag, 27. Januar 2024  
um 08.00 Uhr im Gewann Brettel. (Von der  
Bergstraße kommend Richtung Hohrainbuckhütte)   

AMTLICHE
BEKANNTMACHUNGEN
AMTLICHE
BEKANNTMACHUNGEN

Anmeldung für den Kindergarten 
Die Planungen für das nächste Kindergartenjahr 2024-25, haben be-
gonnen. Die Gemeinde Bötzingen sowie die Kindergärten der Evan-
gelischen und der Katholischen Kirchengemeinde Bötzingen bitten 
deshalb alle Eltern, ihre Kinder, die bis zum 31.07.2025 drei Jahre 
alt werden, in einem Kindergarten anzumelden. Bitte setzen Sie 
sich telefonisch mit der jeweiligen Kindergartenleitung in Verbin-
dung. 
   
Einrichtung Öffnungszeiten  
  
Evangelischer Kindergarten, Kindergartenstr. 6, Tel. 723 
E-Mail: kiga.boetzingen@kbz.ekiba.de 
  
Regelgruppe Mo. - Fr.: 07.30 - 12.45 Uhr 
 Di., Do.: 14.00 - 16.30 Uhr 
  
Ganztagsgruppe Mo. - Do.: 07.30 - 17.00 Uhr 
 Fr.: 07.30 - 14.00 Uhr 

Katholischer Kindergarten, Kindergartenstr. 4, Tel. 1430 
E-Mail: kindergarten.boetzingen@kath-MarGot.de 
  
Gruppe mit verlängerten 
Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 07.30 - 14.00 Uhr 
 
Kindertagesstätte Pusteblume, Im Ried 3, Tel. 99940 
E-Mail: kiga.boetzingen@t-online.de 
  
Gruppe mit verlängerten 
Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 07.30 - 14.00 Uhr 
Ganztagsgruppe Mo. - Fr.: 07.30 - 17.00 Uhr 
 
Wir bitten die betroffenen Eltern sich für einen Kindergarten zu ent-
scheiden und ihr Kind bis spätestens 16. Februar 2024 direkt in der 
Einrichtung ihrer Wahl anzumelden. Den Anmeldebogen können Sie 
vorab unter www.boetzingen.de / Aktuell / “Anmeldung für den 
Kindergarten” herunterladen und dann schon ausgefüllt persönlich 
im Kindergarten abgeben. Über die Aufnahme wird nach Absprache 
der verschiedenen Träger entschieden. 

Bei einer nachträglichen, verspäteten Anmeldung kann unter Um-
ständen kein Platz mehr zeitnah zur Verfügung gestellt werden. 
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Gemeinde 
 
79268 Bötzingen 
 

Landkreis 
 
Breisgau-Hochschwarzwald 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl des Gemeinderats 
am 9. Juni 2024 
 
1. Am Sonntag, dem 9. Juni 2024 findet die regelmäßige Wahl des Gemeinderats statt. 

In der Gemeinde Bötzingen sind dabei 14 Gemeinderäte auf 5 Jahre zu wählen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens so 
viele Bewerber enthalten, wie Gemeinderäte zu wählen sind. 

 
2. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahl frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und 

spätestens am 28. März 2024 bis 18:00 Uhr beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses – Bürgermeisteramt 
Bötzingen, Hauptstr. 11, 79268 Bötzingen schriftlich einzureichen. Später eingehende Wahlvorschläge müssen zurück-
gewiesen werden (§ 18 Abs. 2 KomWO). 

2.1  Wahlvorschläge können von Parteien, von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen und von nicht mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen eingereicht werden. 
Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von Wahl-
vorschlägen ist nicht zulässig. 

2.2  Wahlvorschläge für den Gemeinderat dürfen (höchstens) so viele Bewerber enthalten, wie Gemeinderäte zu wählen sind. 
Näheres s. Nr. 1. Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere Wahlvorschläge aufnehmen lassen. 

2.3 Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der 
im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet oder in einer Versammlung der von diesen 
aus ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 20. August 2023 in geheimer Abstimmung nach dem in der Satzung vorgesehenen 
Verfahren wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen. 

Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der im Zeit-
punkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Anhänger der Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 20. August 2023 in ge-
heimer Abstimmung mit der Mehrheit der anwesenden Anhänger wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem 
Wahlvorschlag festlegen. 
Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Gemeinde. 

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahlvorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. gemeinsame 
Wahlvorschläge), können in getrennten Versammlungen der beteiligten Parteien und Wählervereinigungen oder in einer 
gemeinsamen Versammlung gewählt werden. Die Hinweise für Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten entsprechend. 

2.4 Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist und das 16. Lebensjahr vollendet hat. 

  Nicht wählbar sind Bürger, 

●  die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht nicht besitzen;  
● die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-

fentlicher Ämter nicht besitzen; 
● Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union) sind außerdem nicht wähl-

bar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung des Mit-
gliedstaates, dessen Staatsangehörige sie sind, die Wählbarkeit nicht besitzen. 

2.5  Ein Wahlvorschlag muss enthalten 
● den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 

diese. Wenn die einreichende Wählervereinigung keinen Namen führt, muss der Wahlvorschlag ein Kennwort enthal-
ten; 

● Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber; 
●  bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit angegeben werden. 

Zusätzlich können ein im Personalausweis oder Reisepass eingetragener Doktorgrad und ein eingetragener Ordensname 
oder Künstlername angegeben werden. 

Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge aufgeführt sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt sein; für 
keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen werden. 

2.6  Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift von 
drei Mitgliedern, darunter die des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters. 

2.7 Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeichnern der 
Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versammlungsleiter und zwei Teilnehmer – vgl. 2.10) persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen. 

2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen sind von den jeweils zuständigen Vertretungsbe-
rechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen nach den für diese geltenden Vorschriften zu unterzeichnen (vgl. 2.6 und 
2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 KomWO). 
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2.9  Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet sein  

für die Wahl des Gemeinderats von 20 Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind (Unterstüt-
zungsunterschriften); 

Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvorschläge 
●  von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem zu wählenden Organ vertreten sind; 
● von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen, die bisher schon in dem zu 

wählenden Organ vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag von der Mehrheit der für diese Wählervereinigung Gewähl-
ten unterschrieben ist, die dem Organ zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch angehören. 

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtlichen Formblättern einzeln erbracht werden. Die Formblätter wer-
den auf Anforderung der Partei oder Wählervereinigung vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses oder wenn 
der Gemeindewahlausschuss noch nicht gebildet ist, vom Bürgermeister – Bürgermeisteramt Bötzingen, Hauptstr. 11, 
79268 Bötzingen – kostenfrei geliefert. Als Formblätter für die Unterstützungsunterschriften dürfen nur die ausgegebenen 
amtlichen Vordrucke verwendet werden. Bei der Anforderung ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der einreichen-
den Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kennwort der Wählervereinigung anzugeben. Diese Angaben werden von 
der ausgebenden Stelle im Kopf der Formblätter vermerkt. Ferner muss die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-
/Vertreter- oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3) bestätigt werden. 

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Unionsbürger als Unterzeichner, die 
nach § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen zu 
dem Formblatt den Nachweis für die Wahlberechtigung durch eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach 
§ 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 KomWO erbringen. Sind die Betreffenden aufgrund der Rückkehrregelung nach § 12 
Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem erklären, in welchem Zeitraum sie 
vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten. Wohnungs-
lose Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde bzw. Ortschaft haben und einen Wahlvorschlag unter-
stützen wollen, müssen ihre Wahlberechtigung in geeigneter Weise nachweisen (§ 3b Abs. 2 KomWO); Nr. 3.3 gilt ent-
sprechend. 

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge für 
eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 4 
KomWO). 

2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversamm-
lung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 5 KomWO). 

2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend auch für gemeinsame Wahlvorschläge. 

2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen 
● eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, dass er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat; die 

Zustimmungserklärung ist unwiderruflich; 
● von einem Unionsbürger als Bewerber eine eidesstattliche Versicherung über seine Staatsangehörigkeit und Wählbar-

keit sowie auf Verlangen eine Bescheinigung der zuständigen Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmitgliedstaates 
über die Wählbarkeit; 

● Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in § 12 Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und nach den Bestimmungen 
des § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen in 
der o. g. eidesstattlichen Versicherung ferner erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung 
der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten; 

● eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerver-
sammlung (vgl. 2.3). Die Niederschrift muss Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl 
der erschienenen Mitglieder oder Vertreter bzw. Anhänger und das Abstimmungsergebnis enthalten; außerdem muss 
sich aus der Niederschrift ergeben, ob Einwendungen gegen das Wahlergebnis erhoben und wie diese von der Ver-
sammlung behandelt worden sind. Der Leiter der Versammlung und zwei wahlberechtigte Teilnehmer haben die Nie-
derschrift handschriftlich zu unterzeichnen; sie haben dabei gegenüber dem Vorsitzenden des Gemeindewahlaus-
schusses an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge in geheimer 
Abstimmung durchgeführt worden sind; bei Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen 
sie außerdem an Eides statt versichern, dass dabei die Bestimmungen der Satzung der Partei bzw. Wählervereinigung 
eingehalten worden sind; 

● die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften (vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von wahlberechtigten Per-
sonen unterzeichnet sein muss; ggf. einschließlich der in Nummer 2.9.2 genannten zusätzlichen Nachweisen; 

 
 Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als Behörde im Sinne von § 156 des Strafgesetzbuchs; er ist zur 

Abnahme der Versicherungen an Eides statt zuständig. Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses kann außer-
dem verlangen, dass ein Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass vorlegt und seine letzte Adresse 
in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt. 

2.11 Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Namen, Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen bezeich-
net werden. Sind keine Vertrauensleute benannt, gelten die beiden ersten Unterzeichner des Wahlvorschlags als Ver-
trauensleute. Soweit im Kommunalwahlgesetz und in der Kommunalwahlordnung nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
die Vertrauensleute, jeder für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und Erklärungen 
von Wahlorganen entgegenzunehmen. 

2.12 Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über die Bewerberaufstellung, eidesstattliche und sonstige Erklärungen 
sowie für Zustimmungserklärungen sind auf Wunsch erhältlich beim Bürgermeisteramt Bötzingen, Hauptstr. 11, 
79268 Bötzingen. 
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3.  Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1 KomWO. 

3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 
verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen.  

3.2 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem 
Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen oder 
dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen 
oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die 
Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von 
der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem 
Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis 
sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der 
Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

3.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am Wahltag 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wählerverzeichnis ein-
getragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei keiner anderen 
Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch beantragen wird. Außer-
dem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Gemeinde haben wird. 

3.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärun-
gen nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO anzuschließen. 

3.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt der 
genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 19. Mai 
2024 (keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt Bötzingen, Hauptstr. 11, 79268 Bötzingen eingehen. 

 Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Bötzingen, Hauptstr. 
11, 79268 Bötzingen bereit. 

Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 30 
der Kommunalwahlordnung gilt entsprechend. 

Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat. 

 
Ort, Datum 

Bötzingen, 26. Januar 2024 
Bürgermeisteramt 

Schneckenburger, Bürgermeister 
Unterschrift, Amtsbezeichnung 

 
 

Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald 
-untere Flurbereinigungsbehörde- 
Berliner Allee 3a, 79114 Freiburg 
Telefon: 0761/2187-9540 
Telefax: 0761/2187-5499 
E-Mail: flurneuordnung@lkbh.de   
  
Öffentliche Bekanntmachung 
Flurbereinigung Bötzingen (L114/L116)  
  
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte   
vom 19.12.2023  
  
Durch Änderungsbeschluss Nr. 4 des Landratsamtes Breisgau-Hoch-
schwarzwald -untere Flurbereinigungsbehörde-, wird folgendes 
Flurstück in das Flurbereinigungsgebiet der Flurbereinigung Böt-
zingen ( L 114 / L 116) einbezogen: 
  
Von der Gemeinde March, Gemarkung Neuershausen, Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald das Grundstück Flst. Nr. 2176/1. 

Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich 
sind, aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen, z. B. Pächter, 
werden aufgefordert, diese Rechte innerhalb von 3 Monaten beim 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Sitz Freiburg anzumelden. 
(Anschrift der Gemeinsamen Dienststelle Flurneuordnung und Lan-
dentwicklung der Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und Em-
mendingen: Berliner Allee 3a, 79114 Freiburg i. Br. oder jede andere 
Stelle des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald). 
  
Werden Rechte erst nach Ablauf der 3-Monatsfrist angemeldet oder 
nachgewiesen, so kann das Landratsamt -untere Flurbereinigungs-
behörde- die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten 
lassen. Der Inhaber eines vorbezeichneten Rechts muss die Wirkung 
eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen 
sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes in Lauf gesetzt worden ist. 
  
Diese Bekanntmachung kann auch auf der Internetseite des Landes-
amts für Geoinformation und Landentwicklung im o. g. Verfahren 
(www.lgl-bw.de/3310) eingesehen werden. 
 
Faller (LVD)  
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Bei der Gemeinde Bötzingen, Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald (ca. 5.500 Ein-
wohner) ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine Stelle als Sachbearbeiter 
(m/w/d) in Vollzeit zu besetzen für die 
 

IT-Koordination  
  
Zu Ihren wesentlichen Aufgaben gehören:
•	 Betreuung der gemeindeeigenen IT und Umsetzung von 

dazugehörigen Projekten in Zusammenarbeit mit externen 
Dienstleistern

•	 Anwenderbetreuung (Rathaus, Kindertagesstätten, Bücherei 
u.a.)

•	 Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard-und Soft-
ware sowie den Fachanwendungen und Datenbanken in Zu-
sammenarbeit mit externen Dienstleistern

•	 Administration der virtuellen Microsoft Windows Server Inf-
rastruktur und TK-Anlagen (Rathaus) mit Unterstützung eines 
externen Dienstleisters

•	 Betreuung der IT-Umgebung der Schule mit entsprechender 
Infrastruktur in Zusammenarbeit mit einem externen Dienst-
leister

•	 Zuarbeit für die Weiterentwicklung der IT-und Digitalisie-
rungs-Konzeption

•	 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes über das Portal  
service-bw.de

•	 Umsetzung / Begleitung des Breitbandausbaus der  
Gemeinde Bötzingen

 
Eine genaue Abgrenzung und weitere organisatorische Anpas-
sungen sowie Änderungen behalten wir uns vor. 
  
Wir erwarten:
•	 abgeschlossene Ausbildung zum Verwaltungsfachangestell-

ten (m/w/d) bzw. kaufmännische Ausbildung oder abge-
schlossene Ausbildung als Fachinformatiker (m/w/d) für  
Systemintegration oder vergleichbare Ausbildung

•	 Berufserfahrung in der öffentlichen Verwaltung
•	 Interesse an der IT und Digitalisierung
•	 gute Anwenderkenntnisse in den MS-Office-Produkten
•	 Kenntnisse im Bereich der IT-Administration und im Bereich 

Netzwerk wären wünschenswert, aber nicht Bedingung
•	 Zuverlässigkeit, ein hohes Maß an Selbstständigkeit und 

Teamfähigkeit sowie persönliches Engagement
 
Wir bieten:
•	 unbefristetes Arbeitsverhältnis
•	 leistungsgerechte Vergütung nach TVöD, bis Entgeltgruppe 

9a bei entsprechender Qualifikation
•	 abwechslungsreiches und eigenverantwortliches Arbeiten
•	 persönliche und fachliche Weiterbildungsangebote
•	 sehr gute Anbindung an den ÖPNV
•	 Firmenfitnessprogramm „Hansefit“
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung bis Donnerstag, 22.02.2024. Die-
se senden Sie bitte   an die Gemeinde Bötzingen, Hauptstraße 
11, 79268 Bötzingen oder per Mail, in einer zusammenhän-
genden pdf-Datei, an katharina.kreuz@boetzingen.de.  Per 
Post senden Sie uns bitte nur Kopien zu, da die Bewerbungsun-
terlagen nicht zurückgesendet werden. 

Bei der Gemeinde Bötzingen, Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald (ca. 5.500 Ein-
wohner) ist zum 01. März 2024 bzw. zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 
Sachbearbeiter (m/w/d) in Vollzeit zu be-
setzen für das 
  

Bauamt   
  
Zu Ihren wesentlichen Aufgaben gehören:
•	 allgemeine Mitarbeit in der Bauverwaltung
•	 Bearbeitung von Bauanträgen
•	 Liegenschaftsverwaltung
•	 Verwaltung und Koordination des Gebäudemanagements 

(Instandhaltung, Wartung und Reinigung der gemeindeeige-
nen Objekte)

•	 Leitung der Hausmeisterei 
  
Eine genaue Abgrenzung und weitere organisatorische Anpas-
sungen sowie Änderungen behalten wir uns vor. 
  
Wir erwarten:
•	 ein abgeschlossenes Studium Bachelor of Arts (Public Ma-

nagement) bzw. Dipl.-Verwaltungswirt/in (FH), abgeschlos-
sene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r mit ALG II 
oder Berufserfahrung in einer kommunalen Bauverwaltung

•	 Kenntnisse im Baurecht
•	 gute EDV-Kenntnisse, insbesondere MS-Office- 

Anwendungen
•	 selbstständiges und lösungsorientiertes Arbeiten
•	 Durchsetzungsvermögen, Leistungsbereitschaft und  

Teamorientierung 
  
Wir bieten:
•	 unbefristetes Arbeitsverhältnis
•	 leistungsgerechte Vergütung nach TVöD, bei Vorliegen der 

laufbahnrechtlichen Voraussetzungen eine Stelle im Beam-
tenverhältnis

•	 abwechslungsreiches und eigenverantwortliches Arbeiten
•	 Mitarbeit in einem engagierten Team
•	 persönliche und fachliche Weiterbildungsangebote
•	 sehr gute Anbindung an den ÖPNV
•	 Firmenfitnessprogramm „Hansefit“ 
  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung. 
Diese senden Sie bitte   an die Gemeinde Bötzingen, Haupt-
straße 11, 79268 Bötzingen oder per Mail, in einer zusam-
menhängenden pdf-Datei, an 
katharina.kreuz@boetzingen.de.  Per Post senden Sie uns bit-
te nur Kopien zu, da die Bewerbungsunterlagen nicht zurück-
gesendet werden. Bei Fragen stehen Ihnen Herr Bodynek, unter 
07663 / 9310-27, oder Herr Brenn, unter 07663 / 9310-17, gerne 
zur Verfügung.  

IMPRESSUM

Herausgeber: Bürgermeisteramt, Hauptstraße 11, 79268 Bötzingen.

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
Bürgermeister Schneckenburger oder Stellvertreter.

Für den Anzeigenteil/Druck:
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Messkircher Str. 45, 78333 Stockach, Tel. 07771/93 17-11, Fax: 07771/93 17-40.
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de | Homepage: www.primo-stockach.de
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DAS RATHAUS
INFORMIERTINFORMIERT

Parkraumkonzept – Verlängerung  
der Einsichtsfrist Pläne Abschnitt 1 
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 26. September 2023 
wurde vom Ingenieurbüro Misera die Detailplanung zur Umsetzung 
des 1. Abschnittes des Parkraumkonzepts vorgestellt. Seit Ende No-
vember 2023 sind die entsprechenden Pläne im Foyer des Rathauses 
ausgehängt, um allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zur 
Einsicht zu geben. Sie können die Plane zu den üblichen Rathausöff-
nungszeiten einsehen. Auch auf unserer Gemeindehomepage sind 
Pläne einsehbar. 
  
Auf Grund des bisher schlechten Wetters konnten die vorgesehenen 
Flächen noch nicht vom Bauhof vormarkiert werden. Die entspre-
chenden Vormarkierungen werden derzeit von den Mitarbeitern des 
Gemeindebauhofes in den betroffenen Straßen angebracht. 
  
Daher verlängern wir die Frist zu Abgaben von Stellungnahmen und 
Änderungswünschen bis zum 16. Februar 2024. Diese können Sie 
gerne schriftlich oder per Mail an corinna.kanisch@boetzingen.de 
oder an gemeinde@boetzingen.de senden. 
  
Nach Ablauf der Einsichtfrist werden die Änderungswünsche in Zu-
sammenarbeit mit dem Planungsbüro geprüft und dem Gemeinde-
rat zur Beratung vorgetragen. Im Anschluss werden die ggf. über-
arbeiteten Pläne der Verkehrsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. 

 
Gemeinde Bötzingen
Sprechtag für das Sanierungsgebiet 
 „Ortskern II / Oberschaffhausen“ 
Interessierte Eigentümerinnen und Eigentümer können sich gerne 
im Rahmen dieses Sprechtages über allgemeine Fördermöglichkei-
ten bis hin zu konkreten Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen an ihren Gebäuden im Sanierungsgebiet „„Ortskern 
II/Oberschaffhausen“ beraten lassen. 
  
Nächster Sprechtag: 
Montag, 05.02.2024, Termine vor Ort sind ab 14.00 Uhr möglich 
  
Es wird um Voranmeldung zur Terminabsprache gebeten: 
KommunalKonzept Sanierungsgesellschaft mbH, Frau Schlenker 
Tel: 0761/20710-33, a.schlenker@kommunalkonzept-sanierung.de 
oder Gemeinde Bötzingen, Herr Bodynek, Tel: 07663/9310-27 

Die Gemeinde Bötzingen (5.500 Einwohner) 
stellt 
  
zum 01.04.2024  oder nach Absprache ei-
nen 
 

Fachangestellten für Bäderbetriebe oder 
Schwimmmeister (m/w/d)  

  
für das Freibad Bötzingen ein. 
  
Ihre Aufgaben:
•	 Beaufsichtigung und Betreuung der Badegäste
•	 Überwachung der technischen Anlagen
•	 Durchführung der Wasseranalysen aller Schwimm- und 

Badebeckenwasser
•	 Reinigung, Pflege und Wartung von Geräten, Eichrichtungen 

und Maschinen
•	 Vor- und Nachbereitung der Freibadesaison
•	 Während der Wintermonate ist eine Beschäftigung auf dem 

Gemeindebauhof vorgesehen. 
  
Wir erwarten:
•	 den Abschluss einer Ausbildung als Fachangestellte*r für 

Bäderbetriebe
•	 Nachweis der Rettungsfähigkeit
•	 fachliche Kompetenz, Engagement und Flexibilität
•	 gute Kenntnisse in Bädertechnik sowie handwerkliches 

Geschick
•	 Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und selbständiges Arbeiten
•	 Bereitschaft zu Schichtarbeit sowie Wochenend- und Feier-

tagsarbeit in den Sommermonaten wird vorausgesetzt 
  
Wir bieten:
•	 unbefristetes Arbeitsverhältnis
•	 Vergütung nach TVöD mit den Zusatzleistungen des Leis-

tungsentgelts sowie der Jahressonderzahlung
•	 abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit im Freibad
•	 persönliche und fachliche Weiterbildungsangebote
•	 direkte Anbindung an den ÖPNV in Richtung Freiburg / 

Breisach / Kaiserstuhl
•	 Firmenfitnessprogramm „Hansefit“ 
  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung an die Gemeinde Bötzingen, Hauptstraße 11, 
79268 Bötzingen oder per Mail, in einer zusammenhängen-
den pdf-Datei, an katharina.kreuz@boetzingen.de. Per Post 
senden Sie uns bitte nur Kopien zu, da die Bewerbungsunter-
lagen nicht zurückgesendet werden. Bei Fragen zu der Stellen-
anzeige steht Ihnen Herr Bodynek, unter Tel.: 07663 / 9310-27, 
gerne zur Verfügung. 

Veranstaltungen im Februar 2024 

Datum Veranstalter Art der Veranstaltung Ort  

02.02. Sozialverband VdK Mitgliederversammlung Gasthaus Krone

08.02. Stockbrunnenhexen / Guggemusik Rathausstürmung Rathausplatz

08.02. Guggemusik Hemdglunkerball Festhalle

10.02. Guggemusik Bunter Abend Festhalle

13.02. Stockbrunnenhexen Kinderfasnet Festhalle

22.02. WG Bötzingen Generalversammlung Festhalle 

23.02. Schützenverein Generalversammlung Schützenhaus

26.02. DRK Ortsverein Mitgliederversammlung Feuerwehrhaus

29.02. WG Bötzingen Vortrag Rebbau Festhalle
  
Berichtigungen, Änderungen oder neue Termine für den Veranstaltungskalender können schriftlich bei Frau Tröscher 
(alexandra.troescher@boetzingen.de) gemeldet werden. 
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                 Einkaufen auf dem Bauernhof

Bötzinger Erzeugerbetriebe, bei denen die Möglichkeit des Ab-Hof-Verkaufs besteht:
Anschrift Produkte

Bioland-Betrieb Schambachhof Obst, Gemüse und Apfelsaft aus ökologischem Fr. 09.00 - 12.00 Uhr
Höfflin, Sophia und Diethmar Anbau, Bio-Brot und - Käse, kleines Sortiment 15.00 - 18.30 Uhr
Tel. 9129574 an Naturkostwaren…
Faude Feine Brände Obstbrände und Liköre Mo. - Fr. 08.00 - 12.00 Uhr
Faude, Florian oder nach
Schloßmattenstr. 25 telefonischer 
Tel. 6075255 Absprache
Weingut naturtrüber Apfelsaft & Traubensaft, Weine Mo. - Fr. 17.00 - 19.00 Uhr
Christian Konstanzer Secco, Sekt, Glühwein rot und weiß Sa. 09.00 - 14.00 Uhr
Hauptstr. 58 oder nach telefonischer 
Tel. 1403 / 0172-9070058 Absprache 
Obst- und Gemüsehof Meier Verschiedene Salate, Obst, Kartoffeln und Di. + Fr. 15.00 - 19.00 Uhr
& Hofkaffee Gemüse der Saison, allerlei Hausgemachtes,     Sa. 09.30 - 13.00 Uhr
Handwerksgasse 1 Mehl, Nudeln, Blumen, Wein, Schnaps, Dosen-
Tel. 605423 wurst, Hofkaffee mit frischgebackenem Kuchen

jeden Freitag frisches Bauernbrot
Obst- und Gemüse Weiß Obst und Gemüse, frische Eier aus Freiland- Di. - Sa. 09.30 - 12.30 Uhr
Frohmattenstr. 8 haltung, Blumen, allerlei Hausgemachtes, Kaffee Di., + Fr. 15.00 - 18.30 Uhr
Tel. 6538 jeden Di + Fr frisches Bauernbrot und Kuchen
Stoll, Helmut Äpfel
Bergstr. 1 täglich ab 17.00 Uhr
Tel. 5628
Weingut Ralf Trautwein Wein, Sekt, Secco, Brände,  Hof- / Straßenverkauf: 
Hauptstr.106 alkoholfreier Traubensecco, Fr. 16.00 - 19.00 Uhr
Tel. 0170-3426385 und täglich nach telefonischer 

Absprache 

Die nächste Veröffentlichung ist für Ende Februar 2024 vorgesehen. 
Erzeugerbetriebe, die auf ihre Angebotspalette im Nachrichtenblatt hinweisen möchten, werden gebeten 
Wünsche und Änderungen bei der Gemeindeverwaltung, Herr Ernst, Zimmer 0.01, Tel. 9310-18, 
Email: jan.ernst@boetzingen.de zu melden.

Öffnungszeiten

PINNWAND
Veranstaltungen, Infos & Berichte
für Kinder und Jugendliche

Jugendtreff B.M.G. 
Montag, 29.01.2024 
16:00-18:00 Uhr Offener Treff (ab 12 Jahre)   Fasnachtsdeko basteln  
Donnerstag, 01.02.2024 
15:00-17:00 Uhr Offener Treff (9 bis 12 Jahre)  Kopfschmuck für Fasnacht basteln  
Montag, 05.02.2024 
16:00-18:00 Uhr Offener Treff (ab 12 Jahre)  
Am Donnerstag, 08.02.2024 und Montag, 12.02.2024 geschlossen  
Donnerstag, 15.12.2024 
15:00-17:00 Uhr Offener Treff (9 bis 12 Jahre)  Turnier  
  
Neben den genannten Treffzeiten bin ich im Rathaus, Mobil unter 0151-180 165 23 und auf Instagram 
„boetzingen.musik.generation“  erreichbar. Kommt gerne vorbei oder schreibt mich an, ich freue mich auf Euch! 
  
Judith Friedrich 
Kinder und Jugendreferat 
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vom Photovoltaik-Netzwerk Baden-Württemberg. „Den Gewinn er-
wirtschaftet der Eigenverbrauch des Solarstroms für die elektrischen 
Geräte im Haushalt.“
 
Er ist äußerst lukrativ: Aktuell kostet eine Kilowattstunde Strom aus 
dem Netz bei bestehenden Verträgen im Schnitt zwischen 35 und 
40 Cent. Die Kilowattstunde Solarstrom vom Dach bei kleineren An-
lagen ist dagegen mit den rund zwölf Cent deutlich günstiger. Wer 
seinen Solarstrom selbst verbraucht, spart in dieser Rechnung also 
21 bis 29 Cent pro Kilowattstunde. Rund ein Drittel des Solarstroms 
kann man im Regelfall auch ohne Batteriespeicher selbst nutzen. Mit 
Speicher und Elektroauto ist es im Durchschnitt deutlich über die 
Hälfte.
 
Die Anlagenkosten sinken auf breiter Front
Die genauen Kosten für den Solarstrom vom Dach ergeben sich aus 
den Anschaffungskosten der Anlage. Im vergangenen Jahr sind sie 
aufgrund der Energiepreiskrise, hoher Nachfrage und Lieferproble-
men stark gestiegen. Die Preisrallye nach oben ist nun vorbei, die 
Angebote werden wieder günstiger. Für Hausdachanlagen mit einer 
installierten Leistung von zehn Kilowatt sind die Kosten für jede in-
stallierte Kilowattstunde von durchschnittlich rund 1.800 Euro auf 
inzwischen nur noch 1.300 bis 1.600 Euro gesunken. Entsprechend 
wird die Kilowattstunde Solarstrom günstiger.
 
Umsatzsteuer dauerhaft bei Null und zusätzliche Verbesserun-
gen
Eine weitere positive Entwicklung bei der Refinanzierung der Pho-
tovoltaikanlage: Zu Beginn des vergangenen Jahres ist die Um-
satzsteuer für neue Solarstromanlagen bis 30 Kilowatt installierter 
Leistung von 19 auf null Prozent gesunken. Dieser Vorteil gilt nun 
unbefristet über das Jahr 2023 hinaus, wie das Bundesfinanzministe-
rium im September mittelte. Hinzu kommt: Die seit 2022 entfallene 
Einkommenssteuer für die solaren Erträge macht Photovoltaikanla-
gen ebenfalls günstiger.
 
Gewinne von rund sechs Prozent möglich
Fazit: Berücksichtigt man alle Faktoren, die gesunkenen Anlagen-
preise, die dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer auf null Prozent, 
die steigenden Strompreise und den daher lukrativeren Eigenver-
brauch im Verhältnis zur leicht sinkenden Einspeisevergütung ist 
ein Rendite bis zu sechs Prozent pro Jahr möglich. Mit der eigenen 
Photovoltaikanlage auf dem Dach wird man zudem unabhängiger 
vom öffentlichen Stromversorger und leistet einen relevanten Bei-
trag zum Umstieg auf erneuerbare Energien.   
 
 

VOLKSHOCHSCHULE
Kaiserstuhl-Tuniberg
VOLKSHOCHSCHULE
Kaiserstuhl-Tuniberg

Neues Semester 
Die meisten Kurse starten am 04.03.2024 mit dem neuen Semester, 
einige bereits am Montag, 26. Februar 2024. Die Kurse sind bereits 
Online zur Anmeldung freigegeben. Kommende Woche werden die 
Programmhefte in Ihren Haushalt verteilt. Achten Sie auf das neue 
Layout! 

Von Montag, 12.02.24, bis einschließlich Montag, 19.02.24, ist 
die Geschäftsstelle geschlossen. 

 
Nutzen Sie unsere Schnupperkarte 
Wofür? 
Um herauszufinden, ob der Sportkurs der Richtige für Sie ist. Sie kön-
nen entweder zwei verschiedene Angebote ausprobieren oder die 
Karte 2x im gleichen Kurs anwenden. 
Welche?
Alle zum Schnuppern freigegebenen Kurse finden Sie im Menü Ser-
vice auf unserer Homepage! 

BÖTZINGER

AUSBILDUNGSBÖRSEAUSBILDUNGSBÖRSE
Ausbildung zum/zur Familienpfleger:in 
Infoveranstaltung am Samstag, 03. Februar 2024, 
10.00 – 13.00 Uhr 
Marta-Belstler-Schulen GmbH – Familienpflegeschule 
Immentalstr. 14, 79104 Freiburg 
Tel.: 0761 – 7903-6010 
Interesse geweckt?  Wir freuen uns auf Sie! 

 
 

UMWELTECKE
Photovoltaikanlagen auf dem Dach:  
Neue Regeln zur finanziellen Förderung
Einspeisevergütung sinkt, Mehrwertsteuer von null Prozent 
bleibt dauerhaft  
Für Photovoltaikanlagen auf dem Hausdach gibt es im Jahr 2024 
eine gesetzliche Änderung: Nach eineinhalb Jahren sinken ab 1. Feb-
ruar die Vergütungssätze wieder. Pro Halbjahr reduziert sich die Ein-
speisevergütung um ein Prozent. Eine weitere Neuerung betrifft den 
für das Jahr 2023 auf null Prozent abgesenkten Umsatzsteuersatz 
für Photovoltaikanlagen – in den Jahren zuvor galt der allgemeine 
Steuersatz mit 19 Prozent. Dieser Steuervorteil aus dem vergange-
nen Jahr wird dauerhaft bleiben, wie das Bundesfinanzministerium 
bereits im Herbst bestätigte. Darauf weist Zukunft Altbau hin, das 
vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informa-
tionsprogramm. Berücksichtigt man diese beiden Änderungen, die 
inzwischen gefallenen Anlagenkosten sowie den tendenziell wieder 
steigenden Strompreis, sind bis zu sechs Prozent Gewinn pro Jahr 
mit einer Hausdachanlage möglich.

Fragen rund um Photovoltaikanlagen beantwortet das Team von 
Zukunft Altbau kostenfrei am Beratungstelefon unter 08000 12 33 
33 (Montag bis Freitag von 09.00 bis 13.00 Uhr) oder per E-Mail an 
beratungstelefon@zukunftaltbau.de.
 
Eine Photovoltaikanlage erzeugt klimafreundlichen Solarstrom und 
lohnt sich auch finanziell. „Hauseigentümerinnen und Hauseigentü-
mer nutzen den günstigen Strom etwa für Spül- und Waschmaschi-
ne, Kühlschrank, das Elektroauto oder auch die Wärmepumpe und 
sparen damit den Verbrauch von teurerem Strom aus dem Netz“, er-
klärt Frank Hettler von Zukunft Altbau. „Was sie nicht selbst verbrau-
chen können, wird gegen eine Vergütung in das Netz eingespeist.“
 
Diese Einspeisevergütung sinkt für neue Anlagen künftig wieder. Die 
Degression der Vergütungssätze war im Zuge der Energiekrise Mitte 
2022 gestoppt worden. Ab 1. Februar 2024 verringert sich die jeweils 
20 Jahre lang gültige Vergütung bei kleineren Hausdachanlagen 
von 8,2 Cent pro eingespeister Kilowattstunde um ein Prozent auf 
8,11 Cent. Ab 1. August 2024 beträgt die Vergütung 8,03 Cent, ab 1. 
Februar 2025 gibt es noch 7,94 Cent pro Kilowattstunde. Wichtig zu 
wissen: Nur Anlagen, die nach den jeweiligen Stichdaten in Betrieb 
gegangen sind, erhalten für die nächsten 20 Jahre die jeweils gerin-
gere Vergütung.  
 
Den Gewinn macht der Eigenverbrauch
Die Einspeisevergütung trägt zu einem lukrativen Betrieb der Pho-
tovoltaikanlage bei, da sie die Anschaffungskosten mit refinanziert. 
„Die Kosten pro erzeugter Kilowattstunde bei kleineren Hausdach-
anlagen liegt bei rund elf bis 14 Cent je Kilowattstunde. Daher ist die 
Einspeisevergütung selbst nicht kostendeckend“, sagt Tina Schmidt 
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Wann?
Innerhalb der ersten 3 Wochen nach Kursbeginn 
Wie?
Sie kaufen in der Geschäftsstelle eine Schnupperkarte und werden 
für Ihren Wunschkurs angemeldet. Die Schnupperkarte ist Ihre Ein-
trittskarte und wird von der Kursleitung abgezeichnet. 
Kosten:  
18,-€ Erwachsene / 12,-€ Kinder/Jugendliche 
Und dann?  
Sollten Sie sich im Anschluss für einen Kurs anmelden, werden die 
Kosten der Schnupperkarte mit der Kursgebühr verrechnet.  
  
Sie erreichen uns unter 07663-931020  oder vhs@boetzingen.de 
 
 

INFORMATIONEN AUS DEM

SOZIALBEREICHSOZIALBEREICH
Offener Seniorentreff 
Am 13.12.2023 und am 17.01.2024 haben sich die Seniorinnen und 
Senioren wieder zum offenen Seniorentreff zusammengefunden. 
Die Stimmung war gut und die älteren Menschen hatten viel Spaß 
bei Kaffee und Kuchen und bei den Spielen, die gemacht wurden. 
Es gab auch Musik, die für gute Stimmung sorgte. Es wurde sogar 
getanzt. Wir haben uns gefreut, dass viele Seniorinnen und Senioren 
– auch Besucher aus dem Dorf - gekommen sind und mitgemacht 
haben. Es war schön, ihnen eine Freude zu bereiten. 
Wir würden uns freuen, wenn wir beim nächsten Treffen am Mitt-
woch, 21.02.2024, 15.00 Uhr  im Seniorenpflegeheim noch mehr 
Seniorinnen und Senioren begrüßen dürfen.   

Kommen Sie vorbei und freuen Sie sich auf ein paar Stunden Gesel-
ligkeit. Es lohnt sich wirklich. Und an die, die schon dabei waren: Sa-
gen Sie es gerne weiter. 
  
Das Organisationsteam 
Simone Bühler, Christine Riesterer-Märtin, Andrea Schröter 

„Mehr (er)leben“ - Pflegeltern im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald gesucht 
Nächster Informationsabend am 31. Januar 
Unter dem Motto „Mehr (er)leben“ sucht der Pflege- und Adoptiv-
kinderdienst des Landratsamtes Breisgau- Hochschwarzwald weite-
re Pflegeeltern. Mehr denn je werden Pflegefamilien gebraucht, die 
Kinder auf Zeit oder auch auf Dauer bei sich aufnehmen können. Der 
nächste Informationsabend für Interessierte ist am 31. Januar 2024 
von 18:00 bis 20:00 Uhr. Der Abend findet hybrid statt, es ist eine 
Teilnahme online oder in Präsenz möglich. Veranstaltungsort ist das 
Landratsamtsgebäude in der Berliner Allee 3 in Freiburg.   

Kinder und Jugendliche können aus verschiedensten Gründen nicht 
immer in ihren eigenen Familien aufwachsen. Dann kann eine Pfle-
gefamilie die Chance darstellen, für eine bestimmte Zeit oder auch 
dauerhaft in einem stabilen, familiären Umfeld aufzuwachsen. Es 
braucht dafür Menschen, die bereit sind, ein Kind oder Jugendlichen 
mit Zuversicht und Liebe, Offenheit und Mut bei sich aufzunehmen 
und in Ihr Lebensumfeld mit zu integrieren. Angesprochen sind Fa-
milien, Paare - auch gleichgeschlechtliche - und Alleinstehende mit 
Wohnsitz im Landkreis.   

Der Pflege- und Adoptivkinderdienst sucht Menschen, die sich eine 
Tätigkeit in der Bereitschaftspflege für eine vorübergehende Unter-
bringung von Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen Al-
tersgruppen in Akutsituationen, im Rahmen der Vollzeitpflege auf 
einen bestimmten, längeren Zeitraum oder als auf Dauer angelegte 
Lebensform vorstellen können.   

Der Pflegekinderdienst bereitet Pflegeeltern auf diese Aufgabe vor 
und unterstützt und berät sie während der Aufnahme des Kindes. 
Pflegeeltern erhalten ein monatliches Pflegegeld für die Aufnah-
me von Kindern und Jugendlichen. Weitere Informationen und die 
Anmeldemöglichkeiten finden sich auf der Homepage des Landrat-
samtes unter www.lkbh.de/pakd.  
 
 
Wichtige Informationen zum Pflegestützpunkt 
Breisgau-Hochschwarzwald 
Seit dem 01. Januar 2024 steht den Menschen im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald eine neue Form der Pflegeberatung zur 
Verfügung. An drei zentralen Standorten in Bad Krozingen, Breisach und 
Titisee-Neustadt bietet der Pflegestützpunkt Breisgau-Hochschwarz-
wald im gesamten Kreis kostenfreie und neutrale Pflegeberatung an.   
Das Ziel ist eine flächendeckende und einheitliche Beratung zu allen 
Themen rund um die Pflege, die den individuellen Bedürfnissen von 
Pflegeversicherten und deren Angehörigen gerecht wird. Der neue 
Pflegestützpunkt mit seinen drei Standorten bietet Beratungen aus-
drücklich für alle Altersgruppen telefonisch, vor Ort in den Standor-
ten oder auch in Form von Hausbesuchen an. Zusätzlich sind auch 
Beratungen durch Videokonferenzen möglich, um eine umfassende 
Erreichbarkeit und Flexibilität für die Ratsuchenden sicherzustellen. 
Weitere Informationen finden sich auch im Internet unter 
www.lkbh.de/pflegestuetzpunkt 
  
Infobox zu den Kontaktdaten des Pflegestützpunktes an den 
einzelnen Standorten: 
Bad Krozingen 
Grabenstraße 2 
Telefon: 0761 2187-2971 oder 0761 2187-2972 
E-Mail: birgit.grammelspacher@lkbh.de oder petra.horn@lkbh.de   
Breisach 
An der alten Weberei 2 
Telefon: 0761 2187-2974 oder 0761 2187-2975 
E-Mail: christiane.gehring@lkbh.de oder renate.brender@lkbh.de   
Titisee-Neustadt 
Wilhelm-Stahl-Straße 13 
Telefon: 0761 2187-2977 oder 0761 2187-2978 
E-Mail: wendelin.schuler@lkbh.de oder 
christiane.duespohl@lkbh.de 
  
Sollte telefonisch niemand erreichbar sein, bitte auf die Mailbox 
sprechen. Es erfolgt schnellstmöglich ein Rückruf. 

Möchten Sie Zeit und Freude verschenken? 
Das Seniorenpflegeheim Bötzingen der Evangelischen Stadt-
mission Freiburg e.V. sucht Menschen, die Freude daran haben, 
uns ehrenamtlich zu unterstützen und den Seniorinnen und Se-
nioren ein wenig Abwechslung und Austausch zu ermöglichen. 
Was das konkret bedeuten kann? Das kann einfach nur ein offe-
nes Ohr sein, Begegnung und Austausch, vielleicht ein gemein-
sames Spiel oder auch Vorlesen aus Büchern oder Zeitungen. 
Dafür braucht es keine besonderen Qualifikationen, sondern 
die herzliche Bereitschaft, älteren Menschen Nähe zu schenken. 
Für die Bewohnerinnen und Bewohner ist es eine große Freude, 
wenn sich der normale Alltag dadurch erfrischt und belebt.   
Melden Sie sich bei Interesse gerne bei der Einrichtungsleitung, 
Herrn Daniel Ritschel: telefonisch unter 07663/91497820 oder 
per Mail unter daniel.ritschel@stadtmission-freiburg.de  
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WILHELM-AUGUST-LAY-
SCHULE INFORMIERT
WILHELM-AUGUST-LAY-
SCHULE

Kinder- und Schülerspeiseplan KW 05  

Mittagessen in der Schulkantine (tagesfrisch 
gekocht) 

KW 05_24 Montag
29.01.2024

Dienstag
30.01.2024

Mittwoch
31.01.2024

Donnerstag
01.02.2024

Freitag
02.02.2024

Gericht 1
Schüler Gericht

 Gericht enthält

Schwäbisches Linsengemüse
mit Geflügelwurstscheiben, 
Sellerie, Karotten und Lauch  dazu 
Eierspätzle 

A B E G G1 

Hähnchensteak 
in milder Paprikasoße
mit Balkangemüse 
und Langkornreis 

A E G G1 

Paniertes Schweineschnitzel
mit Rahmkarotten und 
hausgemachtem Kartoffelpüree

A E G G1 M

Fusilli-Teigwaren 
mit Bologneser Soße
und geriebenen Käse 

A E G G1 M

Gericht 2
Vegetarisches 

Gericht
(fleischfrei)

Gericht enthält

Schupfnudeln
dazu buntes Gemüse
und Käsesoße 

A E G G1 M

Käseknöpfle
dazu Röstzwiebelsoße

E G G1 M

Paniertes Veggie-Schnitzel
dazu Rahmkarotten und 
hausgemachtes Kartoffelpüree

A E G G1 M

Spiralnudeln "Napoli"
mit fruchtiger Tomatensoße
dazu geriebenen Käse 

E G G1 M

Gericht 3
Pastateller

Gericht enthält

Pasta mit 
Bio-Teigwaren DE-ÖKO-006 
dazu Bolognese Soße und 
geriebenen Käse 

 
A E G G1  M

Pasta mit 
Bio-Teigwaren DE-ÖKO-006 
dazu Tomatensoße 
und geriebenen Käse 

E G G1  M

Pasta mit 
Bio-Teigwaren DE-ÖKO-006 
dazu Bolognese Soße und 
geriebenen Käse 

 
A E G G1  M

Pasta mit 
Bio-Teigwaren DE-ÖKO-006 
dazu vegetarische Bratensoße und 
geriebenen Käse 

 
A E G G1 M

Beilagen-
salat  1

Hausgemachter Karottensalat 

B

Rahm Gurkensalat 
mit Dill verfeinert 
A B E M

Frisee-Salat 
mit weißem Dressing 
A B E M

Gemüsesticks 

Beilagen-
salat  2

Dessert  1 Fruchtjoghurt
M

Grießdessert
G G1 M

Dessert  2 Bio-Banane DE-ÖKO-006 Clementine

 

Allergen-Kennzeichnung: 
A=Sellerie, B=Senf, C=Sesam, D=Erdnüsse, E=Eier, F=Fisch, G=Gluten, G1=Weizen, G2=Roggen, G3=Gerste, G4=Hafer, Dinkel, Kamut, Emmer, Einkorn), H=Schalenfrüchte (H1=Mandeln, H2=Hasel-, H3=Wal-, H4=Kaschu-, H5=Pecan-, H6=Para-, 
H8=Macadamia- und Queenslandnüsse und H7=Pistazien), I=Schwefeldioxid + Sulfite, J=Soja, K=Krebstiere, L=Lupine, M=Milch einschließlich Laktose, N=Weichtiere      
Zusatzstoff-Kennzeichnung: 
1 = mit Farbstoff, 2 = mit Konservierungsstoff, 3 = mit Geschmacksverstärker, 4 = mit Antioxidationsmittel, 5 = geschwefelt, 6 = geschwärzt, 7 = gewachst, 8 = mit Phosphat, 9 = mit Süßungsmittel, 10 = enthält eine Phenylalanin-Quelle, 
11 = kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken, 12 = unter Schutzatmosphäre verpackt      Bio = Zutat aus kontrolliertem Bio-Anbau nach EG-ÖKO Verordnung DE-ÖKO-006 
Zertifikate: 
Öko Kontrollstelle DE-ÖKO-006    EU-Registriernummer DE-BW-59008-EG        Regelmäßig neutrale Hygienekontrollen durch das BAV-Institut  Offenburg
Rind=          Schwein=            Geflügel=           Fisch=    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Wir kochen gerne für Kinder!
Zahner Feinkost - Der Spezialist für 
Kita und Schule-Wir können mehr!

Kita- und Schüler-
Verpflegungsplan KW 05

-tagesfrisch gekocht-

Für Fragen und Auskünfte zum Thema „Mittagessen in der Schulkantine“ steht Ihnen gerne das Schulsekretariat, Frau Fischer, 
Tel. 6083-60, melanie.fischer@wal-verwaltung.de zur Verfügung. Ausführliche Informationen finden Sie ebenfalls über die 
Internetseite www.wal-boetzingen.de 

ALLGEMEINE

BÜRGERINFORMATION
ALLGEMEINE

BÜRGERINFORMATION
Standorte von Defibrillatoren in der Gemeinde Bötzingen 
Jemand greift sich ans Herz, sinkt zusammen, wird bewusstlos – was tun? 
In so einem Fall kann ein Defibrillator ein Menschenleben retten.

Nachfolgend die Standorte von Defibrillatoren in Bötzingen:
•	 Bahnhofsgebäude, Bahnhofstraße 15
•	 am Oberschaffhausener Dorfplatz, Bergstraße 129
•	 bei der Festhalle, Hauptstr. 15
•	 Hauswand Verwaltungsgebäude Firma Hauri,  

Bergstraße 114
•	 Altes Spritzenhaus, Hauptstraße/Ecke Sieglestraße
•	 Schwimmbadstraße / Ecke Schubertstraße an der Straßenleuchte bei der Bushaltestelle
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Katzenpopulation im Ort -  
Ist Ihre Katze schon kastriert? 
Immer wieder erreichen uns Hinweise über hungrige und teilweise 
kranke Katzen, die im Ort herumstreunen. Meist sind diese Katzen 
nicht kastriert. 
  
Wir appellieren an alle pflichtbewussten Katzenhalter: Lassen Sie 
Ihre Katze bzw. Ihren Kater kastrieren und leisten Sie damit einen 
Beitrag zum Tierschutz! 
  
Jede Person, die unkastrierte Katzen oder Kater hält, handelt verant-
wortungslos gegen die Tiere, die sich dann unkontrolliert vermeh-
ren. Eine Kastration unterbricht den Zyklus von ständiger Vermeh-
rung und damit Hunger, Leid und Krankheiten von streunenden 
Katzen. 
  
Kastrierte Tiere streunen nicht so weit umher und gehen Auseinan-
dersetzungen mit Artgenossen eher aus dem Weg, wodurch sie un-
gefährlicher und gesünder leben.  
 
 
Mikrozensus 2024 – Rund 62 000 Haushalte in der Befragung
Deutschlands größte jährliche  
Haushaltebefragung 
Auch im Jahr 2024 befragt das Statistische Landesamt Baden-Würt-
temberg die Bevölkerung im Rahmen des Mikrozensus. Die Befra-
gung startete am 8. Januar 2024. Gleichmäßig über das Jahr verteilt 
erhalten etwa 62 000 Haushalte im Südwesten Post vom Statis-
tischen Landesamt. Die Auswahl der Haushalte erfolgt dabei auf 
Basis eines mathematischen Zufallsverfahrens. Die Präsidentin des 
Statistischen Landesamts Frau Dr. Rigbers bittet die ausgewählten 
Haushalte mitzuwirken: «Vor allem in Zeiten wirtschaftlicher und so-
zialer Veränderungen ist der Mikrozensus wichtig. Durch ihn wird ein 
aktuelles Bild der Lebensverhältnisse aller Gruppen der Gesellschaft 
gezeichnet.« 
  
Die Erhebung erfasst seit 1957 etwa den Familienstand, Bildungs-
abschlüsse und die Erwerbstätigkeit. Neben jährlich wiederkehren-
den umfasst der Mikrozensus auch wechselnde Themen. 2024 wird 
zusätzlich nach dem Pendelverhalten der Menschen gefragt. Drei 
EU-weite Erhebungen ergänzen das nationale Grundprogramm: Fra-
gen zur Beteiligung am Arbeitsmarkt gehören seit 1968 dazu. Seit 
2020 erweitern Fragen zu Einkommen und Lebensbedingungen 
den Mikrozensus. Zuletzt kamen im Jahr 2021 Fragen zur Internet-
nutzung privater Haushalte hinzu. Dabei sind die Auskünfte aller 
Menschen gleichbedeutend. Damit die Situation junger als auch al-
ter Menschen korrekt dargestellt wird, gibt es keine Altersgrenze für 
die Befragung. 
Die Ergebnisse des Mikrozensus unterstützen Politik und Verwaltung 
bei den Planungen und der Entscheidungsfindung. Sie werden auch 
der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und von der Wissenschaft 
genutzt. Viele der Ergebnisse sind europaweit vergleichbar. Er ist die 
größte jährliche Haushaltebefragung in Deutschland.  
 
 
Lions Club Adventskalender -  
Gewinne sind noch da! 
Der Lions Club Kaiserstuhl Breisgau konnte beim letztjährigen Ad-
ventskalender-Verkauf eine große Nachfrage erleben. 5000 Exemp-
lare, die die Lions-Mitglieder in Handarbeit selbst fertigten, waren 
in kürzester Zeit ausverkauft. Danke an alle, die die Aktion unter-
stützten. Ein paar Gewinne liegen noch zur Abholung bei Natur- und 
Landhausmode Hirtler, Hauptstraße 53, 79346 Endingen am Kaiser-
stuhl bereit. Die Frist zur Abholung ist bis Donnerstag, 15. Febru-
ar 2024 verlängert worden.  
  
Folgende Gewinnnummern haben gewonnen:  
64, 88, 90, 130, 149, 186, 240, 245, 262, 278, 299, 306, 312, 327, 340, 
346, 368, 380, 404, 432, 451, 465, 471, 504, 509, 529, 535, 559, 572, 
586, 619, 637, 673, 674, 686, 729, 737, 751, 752, 757, 774, 799, 808, 

821, 847, 853, 859, 861, 881, 921, 922, 952, 953, 959, 979, 1063, 1066, 
1072, 1085, 1087, 1089, 1116, 1121, 1138, 1147, 1167, 1173, 1175, 
1182, 1241, 1263, 1293, 1312, 1337, 1341, 1346, 1360, 1379, 1405, 
1412, 1415, 1425, 1433, 1436, 1480, 1489, 1492, 1498, 1526, 1537, 
1565, 1573, 1582, 1588, 1617, 1624, 1633, 1638, 1681, 1688, 1771, 
1778, 1783, 1784, 1813, 1834, 1838, 1839, 1847, 1901, 1904, 1907, 
1918, 1962, 1963, 2003, 2006, 2015, 2020, 2027, 2036, 2037, 2039, 
2058, 2064, 2066, 2083, 2086, 2098, 2102, 2121, 2131, 2159, 2210, 
2273, 2285, 2295, 2306, 2327, 2333, 2347, 2356, 2368, 2370, 2372, 
2431, 2474, 2480, 2506, 2520, 2523, 2550, 2600, 2616, 2624, 2667, 
2694, 2714, 2735, 2758, 2792, 2809, 2812, 2851, 2855, 2878, 2905, 
2907, 2916, 2929, 2934, 2950, 2966, 3007, 3045, 3055, 3112, 3123, 
3175, 3209, 3243, 3265, 3330, 3332, 3335, 3338, 3355, 3357, 3374, 
3376, 3443, 3475, 3508, 3511, 3526, 3529, 3591, 3606, 3608, 3626, 
3672, 3692, 3710, 3721, 3738, 3751, 3754, 3760, 3807, 3840, 3863, 
3870, 3875, 3877, 3890, 3892, 3905, 3924, 3932, 3976, 4002, 4005, 
4012, 4017, 4018, 4030, 4090, 4095, 4116, 4123, 4141, 4166, 4193, 
4207, 4238, 4246, 4247, 4248, 4258, 4267, 4316, 4334, 4340, 4382, 
4389, 4394, 4434, 4481, 4483, 4491, 4505, 4513, 4529, 4596, 4609, 
4610, 4613, 4670, 4723, 4727, 4778, 4788, 4794, 4808, 4813, 4893, 
4902, 4915, 4920, 4931, 4938, 4944, 4949, 4951, 4953, 4958, 4962, 
4979, 4986, 4991. 
Die Angaben sind ohne Gewähr!  
 
 
BiZ & Donna
Jetzt den ersten Schritt machen 
Viele Frauen in der Region gehen keiner bezahlten Arbeit nach, ob-
wohl sie das gerne tun würden. In einem Vortrag am Donnerstag, 
08. Februar 2024, informiert Jennifer Wehrle interessierte Frauen 
in allen Fragen einer erfolgreichen Rückkehr in das Berufsleben. Die 
Veranstaltung beginnt um 09:30 Uhr im Berufsinformationszentrum 
(BiZ) der Agentur für Arbeit Freiburg, Lehener Straße 77, und dauert 
rund zwei Stunden. Anmeldung unter 
https://eveeno.com/wiedereinstieg_freiburg. 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
  
Die Frauen aus der „Stillen Reserve“ sind hoch motiviert und gut 
ausgebildet. Aber sie trauen sich häufig nicht, den ersten Schritt zu 
machen.	 „An	 diesem	 Punkt	 will	 ich	 sie	 abholen.	 An	 der	 Themeninsel	
Wiedereinstieg	kann	man	mit	mir	spontan	ins	Gespräch	kommen,	ohne	
sich	dafür	vorher	anzumelden	oder	Formulare	auszufüllen.	 In	Kurzbe-
ratungen	zeige	ich	auf,	welche	weiteren	Schritte	auf	dem	Weg	zum	er-
folgreichen	Wiedereinstieg	hilfreich	sind.	Wichtig	ist	mir	dabei,	dass	auf	
den	ersten	Schritt	ein	zweiter	folgt“, sagt Wehrle. Das könnte dann eine 
ausführliche Beratung nach Termin sein, für den sich die Wiederein-
stiegsberaterin dann eine Stunde Zeit nimmt. Denn die Aspekte des 
beruflichen Wiedereinstiegs sind vielfältig und für jede Ratsuchende 
bedarf es einer individuellen Lösung, damit es mit dem zweiten Be-
rufsstart auch nachhaltig klappt. 
  
Jennifer Wehrle ist „Berufsberaterin im Erwerbsleben“. Sie begleitet 
Menschen während ihres Erwerbslebens bei ihrer Berufswegepla-
nung. Mit Informationen, Rat und bei Bedarf auch finanzieller Unter-
stützung richtet sie sich in erster Linie an Beschäftigte und Wieder-
einsteigende. 
  
Die Veranstaltung ist Teil der von Andrea Klimak organisierten Vor-
tragsreihe BiZ & Donna. Als Beauftragte für Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt berät sie in der Agentur für Arbeit Freiburg in überge-
ordneten Fragen der Frauenförderung, der Gleichstellung von Frau-
en und Männern am Arbeitsmarkt und der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. 

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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KIRCHLICHE
NACHRICHTENNACHRICHTEN

Römisch-Katholische  
Kirchengemeinde 
March-Gottenheim
Engelgasse 25, 79232 March-Hugstetten
Tel. 07665/425300
info@kath-MarGot.de 
Homepage: www.kath-MarGot.de 

Gottesdienste im Zeitraum 27. Januar - 04. Februar 2024  
Samstag, 27.01.  
18.30 Uhr  Mariä Himmelfahrt, Umkirch
 Vorabendgottesdienst  
  
Sonntag, 28.01.  4. Sonntag im Jahreskreis  
09.00 Uhr  St. Vinzentius, Neuershausen
 Eucharistiefeier zum Patrozinium 
 anschl. Frühschoppen und kleiner Mittagstisch bis ca. 

14 Uhr; 
 mitgestaltet vom Kirchenchor Neuershausen  
10.00 Uhr  Pfarrschopf, Bötzingen
 Kinderkirche  
10.30 Uhr  St. Georg, Buchheim
 Eucharistiefeier  
18.30 Uhr  St. Laurentius, Bötzingen
 Eucharistiefeier  
  
Montag, 29.01.  
18.30 Uhr  St. Vinzentius, Neuershausen
 Eucharistiefeier  
  
Dienstag, 30.01.  
07.00 Uhr  Hugstetten, im Pfarrhaus, Hugstetten
 Laudes - das Morgengebet der Kirche  
09.00 Uhr  Mariä Himmelfahrt, Umkirch
 Rosenkranz  
18.30 Uhr  St. Laurentius, Bötzingen
 Eucharistiefeier  
18.30 Uhr  St. Pankratius, Holzhausen
 Eucharistiefeier  
  
Mittwoch, 31.01.  
07.00 Uhr  Haus Inigo, Bötzingen
 Gebet in Stille  
09.00 Uhr  Gottenheim, Gemeindehaus, Gottenheim
 Eucharistiefeier  
18.30 Uhr  Hugstetten, im Gallus-Saal, Hugstetten
 Eucharistiefeier  
  
Donnerstag, 01.02.  
18.30 Uhr  St. Georg, Buchheim
 Vorabendgottesdienst mit Kerzenweihe 
  - Gerne dürfen Sie Kerzen zum Segnen mitbringen!  
20.00 Uhr  St. Laurentius, Bötzingen
 Zur Ruhe kommen - Zeit der Stille - Andacht mit Beicht-

gelegenheit  
21.00 Uhr  St. Laurentius, Bötzingen
 Komplet - das Nachtgebet der Kirche  
  
Freitag, 02.02.  Darstellung des Herrn - Lichtmess
09.00 Uhr  Mariä Himmelfahrt, Umkirch
 Eucharistiefeier mit Kerzenweihe  
 - Gerne dürfen Sie Kerzen zum Segnen mitbringen!  
18.30 Uhr  St. Stephan, Gottenheim
 Eucharistiefeier mit Kerzenweihe - Gerne dürfen Sie 

Kerzen zum Segnen mitbringen!  

Samstag, 03.02.  
18.30 Uhr  St. Stephan, Gottenheim
 Vorabendgottesdienst mit Blasiussegen  
  
Sonntag, 04.02.  5. Sonntag im Jahreskreis  
09.00 Uhr  St. Pankratius, Holzhausen
 Eucharistiefeier mit Blasiussegen  
10.30 Uhr  St. Georg, Buchheim
 Familienmesse mit Blasiussegen  
11.11 Uhr  St. Stephan, Gottenheim
 Wort-Gottes-Feier Fasnachtsgottesdienst  
   
   
NFORMATONEN AUS UNSERER KIRCHENGEMEINDE 
HERZ UND HAND  
Wir sind weiterhin mittwochs für Sie da! 
Wann: Jeden Mittwoch von 12:00 bis 13:30 Uhr  
im Pfarrzentrum (Gallussaal), Engelgasse 25 in Hugstetten (Eingang 
hinter dem Pfarrhaus). Wir verteilen die Lebensmittelspenden kos-
tenlos und verlangen dafür keinen Nachweis der Bedürftigkeit.Ger-
ne können Sie uns weiterhin Lebensmittel vorbeibringen. Wir sind 
immer mittwochs ab 11.00 Uhr im Gallussaal. Geldspenden können 
Sie auf das Konto der Kirchengemeinde March-Gottenheim über-
weisen: 
Sparkasse Freiburg, IBAN DE08 6805 0101 0002 0652 25 
Verwendungszweck: Herz&Hand 
Das Pfarrbüro stellt Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus. 
Für	das	Herz	&	Hand-Team:	 
Astrid	Siegel	Tel.	07665/3777	oder	E-Mail	 siegel-march@t-online.de 
  
EINLADUNG KINDERKIRCHE – NOAH UND DER BUND GOTTES 
Wir laden ein zur nächsten Kinderkirche. Diese findet am Sonn-
tag, 28. Januar 2024 um 10:00 Uhr im Pfarrschopf in Bötzingen 
(Hauptstraße 74, Ecke Mühlgasse, 79268 Bötzingen) statt. Dazu la-
den wir alle Kinder mit ihren Familien herzlich ein. Wir freuen uns 
auf Euch! 
Das	Kinderkirche-Team 
  
Das Fest Darstellung des Herrn (2. Februar) und der Gedenktag zu 
Ehren des heiligen Bischofs Blasius (3. Februar) sind zwei unter-
schiedliche Feste, die wir in diesen Tagen feiern. 
  
PATROZINIUM IN NEUERSHAUSEN  
Herzliche Einladung zum Patrozinium in Neuershausen. Am 28. 
Januar 2024 starten wir um 09.00 Uhr mit einem Festgottes-
dienst in der St. Vinzentius-Kirche, feierlich umrahmt von un-
serem Kirchenchor. Im Anschluss feiern wir im Bernhardussaal 
in Neuershausen (Höllgasse 7) weiter und möchten bei einem 
Frühschoppen und einem kleinen Mittagstisch mit Ihnen bis 
ca. 14.00 Uhr gemeinsam Zeit verbringen. Der Männergesang-
verein unterhält uns mit seinen Liedern und auch die ökumenische 
Kindergruppe will sich einbringen. Für das leibliche Wohl wird ge-
sorgt: mit leckeren Suppen, heißer Wurst, Bretzeln sowie Kaffee 
und Kuchen. Wir freuen uns auf den Austausch und viele Gäste. 
Ihr	Gemeindeteam	Neuershausen 
  
EINLADUNG DARSTELLUNG DES HERRN UND BLASIUSSEGEN  
Zum Fest Darstellung des Herrn laden wir Sie ein Ihre Kerzen mit-
zubringen und sie bei einem der folgenden Gottesdienste segnen 
zu lassen: 
  
Donnerstag, 01. Februar 2024,  
18:30 Uhr, St. Georg, Buchheim 
 
Freitag, 02. Februar 2024, 
09:00 Uhr, Mariä Himmelfahrt, Umkirch 
  
Freitag, 02. Februar 2024, 
18:30 Uhr, St. Stephan, Gottenheim 
  
Den Blasius-Segen können Sie empfangen: 
  
Samstag, 03. Februar 2024, 
18:30 Uhr, St. Stephan, Gottenheim 
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Sonntag, 04. Februar 2024, 
09:00 Uhr, St. Pankratius, Holzhausen 
10:30 Uhr, St. Georg, Buchheim 
  
Wir sind eingeladen den Blasius-Segen zu empfangen. Dabei geht es 
um das, was uns im Hals stecken bleibt; um das, was uns wie ein Kloß 
im Hals sitzt und nicht weichen will: Zukunftsangst, Sorge, Enttäu-
schung, Frust. Möge uns der Blasiussegen davon befreien und uns 
von diesen Beschwerden erlösen. 
 
 
Evangelische Kirchengemeinde  
Pfarrerin Suse Best, Pfarrhaus Tel.: 07663-7520251
Diakonin Josan Tuquabo Tel: 0157-31999526

Evangelisches Pfarramt, Hauptstr. 44, 79268 Bötzingen
Tel. Pfarramt  07663-1238
E-Mail: boetzingen@kbz.ekiba.de
www.ekiboetz.de

Öffnungszeiten des Pfarramts: 
Dienstag:  09.00 - 12.00 Uhr 
Freitag:   09.00 - 12.00 Uhr 

Diakonie 
Die evangelische Kirchengemeinde ist in vielfältiger Weise diako-
nisch tätig, um Menschen beiszustehen und zu unterstützen. 
 
•	 kirchliche Sozialstaion Nördlicher Breisgau e.V.,  

Tel: 07663 8969-200
•	 ökumenische Nachbarschafthilfe Bötzingen & Gottenheim, 

Tel: 07663-949484
•	 evangelischer Kindergarten Bötzingen,  

Tel: 07663-723, kiga.boetzingen@kbz.ekiba.de 
  
Letzter Sonntag nach Epiphanias 28.01.2023 
10:30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Suse Best 
Wir setzen die Predigtreihe mit dem 3. Kapitel aus Bonhoeffers Buch 
„Gemeinsames Leben“ mit dem Thema: „Einsamer Tag und Dienst“ 
fort. 
  
Am kommenden Donnerstag, 01.02. um 20.00 Uhr laden Pfr. Bernick 
und Pfrin. Best im Gemeindehaus Bötzingen zum gemeinsamen Ge-
spräch zum Thema „Einsamer Tag und Dienst“ ein. 
  
Parallel zu dieser Predigtreihe laden wir alle Kinder ein mit unserem 
Bücherwurm Fridolin ein ganz besonderes Buch kennen zulernen, 
die Bibel. Auf euer Kommen freut sich das Kindergottesdienst-Team 
  
Unsere Gottesdienste werden aufgezeichnet und sind am selben Tag 
ab ca. 15:00 Uhr auf unserer Homepage 
www.ekiboetz.de/Gottesdienste  abrufbar. 
Außerdem können auf der Seite GOTTES-
DIENSTE auch die Gottesdienste der letzten 
Monate aufgerufen werden. 
  
  
Mittwoch 31.01.2024 
09:00 Uhr Zeit mit Gott, offener Gebetskreis 
09:30 Uhr Spielgruppe 
16:30 Uhr Konfiuntericht 
20:00 Uhr Probe Bläserkreis 
  
Freitag 02.02.2024 
19:00 Uhr  Dinner for two (für Angemeldete) 
  
Samstag 03.02.2024 
10:00 Uhr Konfi-Samstag in Umkirch 

Ev. Gemeinde AB Bötzingen
Kirchweg 21 
Gemeindepastor: Matthias Braun 
Matthias.braun@ab-verband.org 
Tel: 9142561 • www.gemeinschaft-boetzingen.de

Der Herr ist eine starke Festung: Wer das Rechte tut, findet bei ihm 
sichere Zuflucht. Sprüche 18,10   

Wir laden Sie ganz herzlich ein zu unseren Veranstaltungen:  
Freitag, 26.01.24 09.30 Uhr Krabbelkäfer – Treff (Eltern mit 
  Babys und Kleinkindern) 
Samstag, 27.01.24 14.30 Uhr Seminar: Umgang mit 
  Scheitern/Scheidung 
Sonntag, 28.01.24 10.30 Uhr Gottesdienst 
Montag, 29.01.24 18.00 Uhr Jungschar für Jungs 
  ab 7 Jahren 
 19.00 Uhr Teenie-Kreis für Teens 
  von 13-16 Jahren  
Mittwoch, 31.01.24 08.00 Uhr Gemeindegebet 
 19.30 Uhr Jugendkreis 
 20.00 Uhr Bibelabend 
Donnerstag, 01.02.24 10.00 Uhr Gemeindegebet 
 17.00 Uhr Mädchenjungschar 
  (1.-4. Klasse) 
 18.00 Uhr Mädchenjungschar 
  (ab 5. Klasse) 

Seniorennachmittag 
Am Dienstag, 06. Februar 2024 nimmt uns Pfr. i.R. Gerhard 
Jost mit auf eine Reise durch Jordanien. Mit Fotos von seinen 
Besuchen in diesem Land östlich von Israel mit seinen reichen 
kulturellen Schätzen bebildert er seinen interessanten Vortrag. 
Herzliche Einladung ab 14.30 Uhr, wir freuen uns auf einen 
schönen gemeinsamen Nachmittag. 
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Unsere Gottesdienste werden auch online 
übertragen und können auf 
https://www.youtube.com/c/Evangelische
GemeindeBötzingenAB  oder durch 
Abscannen des QR-Codes angeschaut werden. 
  
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine 
gesegnete Woche!  
 
 

Jehovas Zeugen 
Versammlung Bötzingen 
Königreichssaal, Holderackerstr. 7, 79346 Endingen

Sonntag, den 28.01.2024, 13:30 – 15:15 Uhr  
Biblischer Vortrag,
Thema: „Was die nahe Zukunft bringt“ 
Bibel- und Wachturm-Studium
Thema:  „Vertraue in schwierigen Zeiten weiter auf Jehova“ 
 
Donnerstag, den 01.02.2024, 19:30 – 21:15 Uhr
Zusammenkunft:  Unser Leben und Dienst als Christ 
  
Wer einen Gottesdienst von Jehovas Zeugen digital besuchen möch-
te, kann einen Zugang über das Kontaktformular auf der 
www.jw.org/de/jehovas-zeugen/wuenschen-sie-einen-besuch/  
erfragen. Weitere Hinweise und Informationen sowie das komplette 
Onlineangebot in Form von Videos und Downloads findet man auf 
www.jw.org. Interessierte Personen sind jederzeit willkommen. 
  

 
Christus Zentrum Bötzingen  
Im Ried 1  
www.christuszentrumboetzingen.de  
  
Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltungen:  
  
Sonntag, 28.01.2024  
10.00 Uhr  Gottesdienst  
  
Dienstag, 30.01.2024  
19.30 Uhr  Gebetsabend  
  
“Ich wünsche euch, dass Gottes Barmherzigkeit, sein Friede und 
seine Liebe euch immer mehr erfüllen.„ (Judas 1:2)  
  
Wenn wir Christen beten, dann bitten wir den Schöpfer, der Herr 
über Himmel und Erde, den Allwissenden um Hilfe, Rat und Schutz. 
Wenn wir für Menschen beten, bitten wir dies auch für sie. Wir glau-
ben daran, dass er uns hört und diese Bitten erfüllen kann. Wie wun-
derbar ist dieser Wunsch/ Gebet in dem obigen Vers? Das Sein Friede 
und Seine Liebe einen IMMER erfüllen. Ich bete, dass dieser Wunsch 
an alle Leser geht! Amen.   

 
 
Neuapostolische Kirche Bötzingen – Breisach 
Markgrafenstraße 8  
 
Sonntag, 28.01.2024  
09.30 Uhr Gottesdienst in Bötzingen 
  
Mittwoch, 31.01.2024  
20.00 Uhr Gottesdienst in Bad Krozingen 
  
Jahresmotto für 2024 - Beten wirkt! 
Weitere Informationen können Sie dem Schaukasten bei der Kirche 
oder im Internet unter der Adresse 
www. nak-freiburg-offenburg.de entnehmen. 

DITIB  

Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e. V.

Die Moschee ist zu den normalen Gebetszeiten geöffnet. Frei-
tagsgebet um 12.30 Uhr.  Die Freitagspredigt ist zusätzlich nach-
zulesen unter www.ditib.de  
  
Kontaktperson: Herr Cihat Yazar, Telefon: 0173 6564777  
 
 

FREIWILLIGE FEUERWEHR
BÖTZINGENBÖTZINGEN

ELW-Übung 
Am Samstag, 27.01.2024 trifft sich die ELW-Gruppe um 16.00 Uhr am 
Gerätehaus. 
  
Gesamtübung 
Am Samstag, 27.01.2024 trifft sich die Gesamtwehr um 18.00 Uhr am 
Gerätehaus. 
  
Gruppen/Zugführerübung: 
Am Freitag, 02.02.2024 treffen sich die Gruppen/Zugführer 
um 19.00 Uhr am Gerätehaus.  
 
 

MITTEILUNGEN DER

VEREINEVEREINE
Guggemusik Schnooge-Blog e.V.  
Ein weiterer schöner Auftritt liegt hinter uns, nach unserem Auftritt 
in Elgersweier folgen dieses Wochenende gleich zwei Veranstaltun-
gen. 
Am heutigen Freitag fährt uns der Bus nach Buchenbach. Die Nar-
rengilde Rot Blau Höllental lädt dort zu ihrer Veranstaltung „Narre-
nescht meets Burefescht“ ein. Püntklich um 19.30 Uhr fährt der Bus 
an der WG Bötzingen. Doch das ist noch nicht genug, am Samstag 
treffen wir uns wieder um 19.30 Uhr an der WG und werden der Ein-
ladung der Schloßbühl-Jäger und Ranzengarde Sulz nach Sulz zu 
ihrer „Wilde Nacht“ folgen. 
  
Außerdem würden wir gerne nochmal aufmerksam machen auf un-
seren Vorverkaufstermin, für unseren Bunten Abend unter dem 
Motto „Malle in de Halle“ am morgigen Samstag, 27.01.2024 von 
10.00 - 11.30 Uhr in der Aula der Grundschule. 
  
10.02.2024 Bunter Abend Motto: „Malle in de Halle“ 
Ticketpreis: 09,00 € 
  
Wir freuen uns auf Euren Kommen. 
Die Vorstandschaft der Schnooge  
 
 
Turnverein Bötzingen 
Abt. Handball 
  
Ergebnisse vom letzten Wochenende:   
E-Jungs II 
SG Bötzingen/March – HG Müllh/Neu  0:23 
SG Bötzingen/March – HG Müllh/Neu II  5:5 
  
C-Jungs 
ESV/TVSTG Frbg – SG Bötzingen/March  12:44 
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Auswärtsspiele am Samstag, 27.01.24 
16:00 Uhr TV Zell – TV Bötzingen Damen 
  
Heimspiele am Samstag, 27.01.24 in Buchheim 
14:00 Uhr SG Bötzingen/March – TV Zell E-Jungs 
15:20 Uhr SG Bötzingen/March – AG Altd/Ettenh E-Mädels 
16:45 Uhr SG Bötzingen/March – Kenz/Herb/Ring B-Jungs 
  
Heimspiele am Sonntag, 28.01.24 in Bötzingen 
13:20 Uhr SG Bötzingen/March – SG SFE/AFZ FR D-Mädels 
14:40 Uhr SG Bötzingen/March – HSG/SFE Frbg II D-Jungs 
16:10 Uhr SG Bötzingen/March – HG Müllh/Neu C-Jungs 
18:00 Uhr TV Bötzingen – HC Emmendingen Herren 
  
Bei Interesse am Handball können sich Spieler: innen/Eltern gerne 
bei  tvboetzingen@gmx.de melden. 
www.tvboetzingen-handball.de 
www.facebook.com/tvboetzingen 
www.instagram.com/tv_boetzingen 
www.instagram.com/sg_boetzingenmarch  
 
 
Freie Wähler Bötzingen 
Anhängerversammlung 
Die Freien Wähler Bötzingen laden zur Anhängerversammlung für 
die Gemeinderatswahl 2024 
  

am Dienstag, den 30.01.2024, 20.00 Uhr, 
in das Weingut Brodbeck, Bötzingen, 

Wasenweilerstraße 17 - 19 
  

ein.   

In dieser Versammlung werden die Listen für die Gemeinderatswahl 
2024 erstellt. 
  
Bernd Belle 
Freie Wähler  
 
 
Helferkreis für Flüchtlinge Bötzingen 
Kleiderbörse 
Bitte beachten! 
Annahmestopp - Wir kommen nicht mehr hinterher alles zu versor-
gen und bitten um Ihr Verständnis! 
  
Öffnungs- und Annahmezeiten: 
Montag:  16.00 - 18.00 Uhr 
Mittwoch: 15.00 - 17.00 Uhr 
Bahnhofstraße 20, 79268 Bötzingen (Eingang Gottenheimer Straße) 
Kontakt für Rückfragen: Tel. 07663/4513 

 
Sozialverband VdK Bötzingen – Gottenheim 
Mitgliederhauptversammlung 
  
Sehr geehrte Mitglieder, 
die nächste Mitgliederhauptversammlung mit Vorstandwahl  und 
Mitgliederehrung  findet statt am Freitag, 02. Februar 2024, 
18.00 Uhr, Gasthaus “Krone“ Bötzingen, Gottenheimer Straße 1. 
  
Ihr Vorstand 

SONSTIGE
INFORMATIONEN
SONSTIGE
INFORMATIONEN

Gemeinde Ihringen 
79241 Ihringen   
Die Gemeinde Ihringen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt, 
  
 einen Bautechniker/ Meister (m/w/d)  
 mit einem Bescäftigungsumfang von 70 -100 %. 
  
Für unseren 6-gruppigen Kindergarten „St. Josef“ im Ortsteil 
Wasenweiler suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
  
 eine pädagogische Fachkraft (50 - 100%) (m/w/d) 
  
Die vollständigen Ausschreibungstexte finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.ihringen.de  
   
Bürgermeisteramt Ihringen, Bachenstr. 42, 79241 Ihringen, Tel.: 
07668/7108-27  

Albertschule Ihringen 
Stellenanzeige   
In der Albertschule in Ihringen bieten wir zum 09.09.2024 
  

eine FSJ-Stelle (Freiwilliges Soziales Jahr)  an. 
  

 Hast Du
•	 ... Spaß an der Arbeit mit Kindern?
•	 ... Lust darauf im Schulbetrieb mitzuhelfen?
•	 ... Interesse im sonderpädagogischen Bereich Erfahrungen zu 

sammeln? 
  
Wir freuen uns auf:
•	 Leidenschaft und Liebe im Umgang mit kleinen und großen 

Menschen
•	 Eigenverantwortung, Engagement und eigene Ideen
•	 Spaß an der Teamarbeit und an der Mitgestaltung unseres 

pädagogischen Konzepts 
  
Melde Dich bis 15.02.2024 bei uns, wenn Du weitere Infor-
mationen benötigst: 
Albert-Schule Ihringen 
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit 
dem Förderschwerpunkt Lernen 
Zeppelinstraße 3, 79241 Ihringen 
Tel.: 07668/1272, info@albertschule.ihringen.de, 
www.albert-schule.de 

Vortrag des NABU-Kaiserstuhl 
Am Freitag, den 2. Februar 2024, findet ein Vortrag des NABU-Kai-
serstuhl zu dem Thema „Orchideen - Anlocken, Belohnen, Betrügen“ 
statt. 
Treffpunkt: 19:30 Uhr, Gasthaus Rössle, Nebenzimmer, Alt-Vogtsburg 
Der Vortrag wird ca. 2 Stunden dauern. Durch die Exkursion wird die 
Biologin Frau Dr. Claudia Gack führen. Der Beitrag beträgt 5,00 EUR, 
für NABU Mitglieder 3,00 EUR, Kinder frei. Kontakt: Andreas Galli, 
E-Mail: A.Galli@NABU-Kaiserstuhl.de, Tel.: 07662/8206  

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe 

durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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„Tag der off enen Tür“ am Martin-
Schongauer-Gymnasium Breisach 
Am Samstag, den 03.02.2024 fi ndet von 09.00 - 12.00 Uhr am 
MSG der diesjährige „Tag der off enen Tür“ für unsere zukünftigen 5. 
Klässlerinnen und 5. Klässler statt. Insgesamt freuen wir uns auf alle 
Kinder mit Ihren Familien, die den Weg zu uns fi nden. In Schulhaus-
führungen, Unterrichtsbeispielen, Musik- und Chemie-Shows und 

mit naturwissenschaftlichen Experimenten hoff en wir die Schülerin-
nen und Schüler mit Ihrer Familie für unsere Schule zu begeistert. 
Die Eltern erhalten in einem Vortrag der Schulleitung, bei Schulhaus-
führungen oder auf dem Marktplatz der Möglichkeiten mit über 15 
Stellwänden viele Informationen über die Angebote unserer Schule. 
Weitere Informationen fi ndet man unter www.msg-breisach.de – 
wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Ende
des redaktionellen Teils

@PRIMO_VERLAG_STOCKACH

FOLLOW US ON

InstagramInstagram



RIKE RICHSTEIN
DIE FARBEN DES SEES
Nach einer schmerzhaften Trennung reist Matilda an den Bodensee in das Haus ihrer kürzlich verstorbenen Großmutter Enni. 
Seit ihrer Kindheit ist sie nicht mehr hier gewesen und ihr wird bewusst, wie wenig sie über diese Frau weiß. In Ennis Nacht-
tisch � ndet sie das Foto eines jungen Mannes, der nicht ihr Großvater war. Um sich abzulenken und auch aus Neugier, begibt 
sie sich auf die Suche nach dem Unbekannten und begegnet dabei einer Wahrheit, die alles verändert.

»Die Farben des Sees« ist ein ebenso ergreifender wie zärtlicher Roman über die richtigen und die falschen Entscheidungen im 
Leben und darüber, dass es am Ende genau diese sind, die uns ausmachen.

Gebunden mit Lesebändchen | ISBN 978-3-7977-0785-7 | 22,00 € | Verlag Stadler, KN 

UNSER BUCHTIPP

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
www.primo-stockach.de • www.myeblättle.de

S’ 
immer 
dabei!

’
immer immer 

Blättle 



Eigentumswohnung zentral in Bötzingen 63 m2 
2. OG, 3 Zimmer, Einbauküche, Bad, Balkon,

1 Kellerabteil,1 PKW-Parkplatz, 2019 grundlegend saniert.
Kaufpreis 340.000 €. Aktuell ohne Mieter ist die

Wohnung bezugsfertig. Tel. 07663 607381

WICHTIGE INFORMATION

Vorgezogener Anzeigenschluss in KW 6!
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 6 erscheinen?
Dann buchen Sie einen Tag früher!

Aufgrund des „Schmotzigen Dunschtig“
am Donnerstag, 8. Februar 2024 ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:
Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr
Anzeigenschluss Dienstag    Montag 9 Uhr
Anzeigenschluss Mittwoch    Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige für KW 6  
spätestens am Freitag, 02.02.2024 im Verlag eingehen.

0 77 71 93 17-11
anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Rentner sucht ebenerdige 3-Zi.-Whg.
wegen Eigenbedarfskündigung ab sofort oder später. 
Nur in Bötzingen.  0176 21579430

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.





Bei uns sind Sie richtig!
Handel  Handwerk  Gewerbe

SONDERSEITEN SPECIAL IN EICHSTETTEN  GOTTENHEIM  WALTERSHOFEN  SASBACH  VOGTSBURG  IHRINGEN  BÖTZINGEN  MERDINGEN  BAHLINGEN

BEI UNS SIND SIE RICHTIG! KW 4



Der Rebstock in Bickensohl
Macht euch auf den Weg zur 1. Aprés Ski-Party in Bickensohl. 
Die Party steigt am 27.01.24 ab 17 Uhr mit Grillspezialitäten, Glühwein, 
Bier, Party-Schnäpsen und Musik zum abfeiern auf unserer Sonnenter-
rasse. Der best gestylte Aprés-Skiler wird am Abend gekürt und gewinnt 
einen coolen Preis! 
Wir laden alle Kinder und Eltern herzlich zu unserer Kinder-Party am 
03.02.24 ab 14 Uhr in den Rebstock ein. Freut euch auf ein abwechslungs-
reiches Angebot für Klein und Groß; Kindercocktails, Kinderschminken, 
Spiele, Basteln, Kaffee und Kuchen, Musik, uvm.
Alle Narren aufgepasst ! 08.-11.02.24
Rumpsteaks, Schnitzel, Cordon Bleu, Matjes, Suppe, 
Saichersalat und Co. 
Schmutzige Dunschtig: ab 12 Uhr
Fasnet-Fridig: ab 12 Uhr
Fasnet-Samschtig: ab 16 Uhr
Fasnet-Sunntig: Narrenfrühshoppen am Buffet. All-u-can-eat ab 9 Uhr! 
11,11€ / Person.
Valentinstags-Special vom 14.-18.02.24
Einfach mal „Danke“ sagen und seine Liebsten mit einem 4-Gang-Menü 
verwöhnen. 49 € / Person.
Öffnungszeiten:  Mo./Di./Do./Fr. ab 18 Uhr | Mi. Ruhetag
 Sa./So. ab 12 Uhr durchgehend 

NEUER STD/LAT TANZKURS 
für Erw. Einsteiger im www.studio-momentum.de. 

Start voraussichtlich Die. 30.1., 20:15 Uhr. 
8 Termine. Weitere Kursinfos unter LOGIN.

Wir bieten auch andere KURSE an!

MFH in Freiburg und Umgebung gesucht
Suchen Mehrfamilienhaus (gerne auch renovierungsbedürftig) 

in Freiburg und Umgebung von privat. Schnelle und diskrete 
Abwicklung garantiert.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter
0151 / 677 857 63



NOTRUFE / BEREITSCHAFTSDIENSTE
Polizeinotruf 110
Polizeiposten Bötzingen 
(Mo-Fr 7.30 – 12.00 Uhr, 
u. 13.30 – 16.30 Uhr) 6053-0
Feuerwehr 112
Feuerwehrkommandant 
Ralf Gimbel 0160/90734230
DRK-Rettungsdienst/ Erste Hilfe 112
DRK- Krankentransporte 0761/19222
Ärztl. Notfalldienst 01805/19292-300
Giftinformationszentrale 0761/19240
Tierkörperbeseitigung 0761/506706
Rechtsanwalts-Notdienst 0761/72773
Wasser  949176
Gas 0800/2767767
Strom
Netze BW GmbH Auftragszentrum 
Rheinhausen 0800/3629477
Bezirksschornsteinfegermeister 
Reiner Knöbel 07662/94003

Ärztl. Bereitschaftsdienst

Zu erfragen unter: 
Tel.:116117

www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen

Kinderärztl. Notfalldienst

Tel.: 116 117

Augenärztl. Notfalldienst

Tel.: 116 117

Zahnarzt

Zahnärztliche Notrufnummer:
Tel. 0761/120 120 00

Tierarzt

Den tierärztlichen Notdienst erfragen 
Sie bitte bei Ihrem Haustierarzt.

Wechsel der Notdienstbereitschaft täglich 08.30 Uhr

Samstag, 27.01.24 
St. Martins-Apotheke, 

Freiburg-Hochdorf, 
Tel. 07665/2824   

Sonntag, 28.01.24 
Sonnenberg-Apotheke, 

Freiburg-Opfingen, 
Tel. 07664/1552   

Montag, 29.01.24  
Bären-Apotheke, 
March-Buchheim, 
Tel. 07665/2252   

Dienstag, 30.01.24 
Adler-Apotheke, 

March-Hugstetten, 
Tel. 07665/930516 

 Mittwoch, 31.01.24 
Apotheke am Gutshof, 

Umkirch,  
Tel. 07665/51626 

Donnerstag, 01.02.24 
Apotheke am Rathaus, 

Reute, 
Tel. 07641/912912 

  
Freitag, 02.02.24 
Salus-Apotheke, 

Freiburg-Waltershofen, 
Tel. 07665/5020400 

 
Die Praxis Dr. Herlan ist von Mon-
tag, 05.02. bis einschl. Freitag, 
16.02.2024 geschlossen.    
Vertretung übernimmt die Praxis 
Dres. Patzelt, Tel. 700 und die Praxis 
Dres. Weinhold/ Windelen/ Schmidt, 
Tel. 6409

Allgemeiner Notdienst Ärzte Apotheken

Allgemeine Telefonnummern

Bürgermeisteramt Bürgermeisteramt Soziale Einrichtungen

Hauptstraße11, 79268 Bötzingen

Sprechzeiten: 
Mo. – Fr. 08.00 – 12.00 Uhr
montags 14.00 – 18.00 Uhr
donnerstags 14.00 – 15.30 Uhr
Zentrale:  9310-0
Telefax:  9310-33
E-Mail-Adresse:
gemeinde@boetzingen.de
Internet-Adresse: www.boetzingen.de 

Bodynek, Christian
Leiter des Bauamtes, Friedhof 9310-27

Böcherer-Woyciechowski, Kirstin
Bürgerbüro, Tourismus,  
Fundbüro, Passamt 9310-13

Brenn, Gerlinde 
Kinderkrippe, Kindergarten,  
Schule, Standesamt  
Grundbucheinsichtsstelle 9310-28

Brenn, Siegfried
Ortsbaumeister 9310-17

Bühler, Armin
Gemeindekasse 9310-23

Dufner, Gervas 
Leiter des Rechnungsamtes 9310-15

Ernst, Jan 
Hallenbelegung, Hohrainbuckhütte, 
Nachrichtenblatt, 
Gewerbeangelegenheiten 9310-18

Geppert, Christiane 
Volkshochschule 
Verbandsangelegenheiten 9310-20

Jenne, Andreas 
Leiter des Hauptamtes,
Feuerwehrangelegenheiten 9310-14

Kajewski, Kinga
Klimamanagement 9310-29

Kanisch, Corinna
Bürgerbüro, Rente, Verkehr,  
Soziales 9310-31

Kreuz, Katharina
Personal 9310-36

Lay, Isolde 
Bauamt 9310-26

Maron, Ariane  
Hauptamt 9310-24

Ott, Angelika 
Gemeindearchivarin 9310-30

Schneckenburger, Dieter 
Bürgermeister 9310-11

Schneider, Jana
Rechnungsamt 9310-32

Tröscher, Alexandra
Vorzimmer Bürgermeister, 
Standesamt, Vereine 9310-11

Wertstoffannahmetermine

Auf dem Bauhofgelände im Industrie-
gebiet, Schloßmattenstr. 23
jeden Mittwoch:  17.00 – 19.00 Uhr
jeden Samstag:  09.00 – 14.00 Uhr

Abfallberatung des Landkreises

Tel. 0761/2187-9707
Beschwerde bei Nichtabholung
“Gelbe Säcke” (kostenfrei):
Firma Remondis, Tel.: 0800 122 32 55
“Restmüll-, Bio-  und Papiertonne”:
Firma Remondis, Tel.: 0761 5150995
Sperrmüll: Tel.: 0761 2187 88 24

Kinderkrippe

Tel.: 99354

Kindergärten

Gemeindekindergarten 99940
Ev. Kindergarten, 723
Kath. Kindergarten 1430

Schulen
Grund, Werkreal- und Realschule
Sekretariat, Auskünfte zur  
Schulverpflegung 6083-60
Verlässliche Grundschule 6083-75
Auskünfte zur verlässlichen  
Grundschule und  
Ganztagsangebot im Rathaus 9310-28

Gemeindebücherei
Bahnhofstr. 3  9136 47
Öffnungszeiten:
Dienstag  10.00 - 12.00 Uhr
 16.00 - 19.00 Uhr
Mittwoch  16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  16.00 - 19.00 Uhr
In den Schulferien ist nur donnerstags 
geöffnet!

Kinder- und Jugendreferentin

Judith Friedrich
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Tel. 07663/9310-21
jugendreferat@boetzingen.de

Schulsozialarbeiterin

Franziska Römer, Tel. 6083-69

Telefonseelsorge

Tel.: 0800/1110111
Psychologische Beratungs- und
Behandlungsstelle für Alkohol- und 
Drogenprobleme
Tel.: 0761/74112 

Seniorenpflegeheim

Heimleitung: Herr Bäumle
Kindergartenstr. 1, 79268 Bötzingen
Tel. 07663/914978-0

Beratungsstelle für ältere
Menschen und deren Angehörige

An der alten Weberei 2
79206 Breisach
Kontakt:
Christiane.gehring@lkbh.de oder 
0761/2187-2974
Renate.brender@lkbh.de oder 
0761/2187-2975

Kirchliche Sozialstation
Nördlicher Breisgau e.V.

Hauptstraße 25, 79268 Bötzingen
Tel.: 07663/8969-210
www.sozialstation-boetzingen.de
•	 Kirchlicher Pflegedienst
•	  Häusliche Kranken- und Altenpflege
•	  Pflege von Schwerstkranken und  

Sterbenden
•	 Hauswirtschaftliche Versorgung
Sprechstunde für Angehörige  
von Menschen mit Demenz
Regina Schultis
Tel. 07663-8969-260

Tagespflege „In den Rathausgärten“

Bergstr. 6a, Tel. 07663/8969-268
Teamleitung: Caroline Tyton
Mo.-Fr. von 08.30 - 17.00 Uhr

Ökum. Nachbarschaftshilfe
Bötzingen-Gottenheim

Stundenweise Hilfe in allen Bereichen
des häuslichen Alltags, im Alter,  
bei Krankheit und Behinderung.
Einsatzleitung Anette Schulz
E-Mail: nbh.boetzingen@web.de
Tel.: 07663/949484

Hospizdienst
Eichstetten-Bötzingen-Gottenheim

Begleitung von Schwerkranken,
Sterbenden u. deren Angehörigen,
Tel.: 07663/37 57 oder 0160/96837846

Familienpflege des Caritas-
verbandes für den Landkreis

Krankheit, Reha, Kur,  Risikoschwanger-
schaft, Geburt...Ihre Familie braucht  
Unterstützung? Tel. 0761/8965-451
cv-familienpflege@caritas-bh.de
www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de

Integrationsmanager des Caritasverbandes
für Personen mit Fluchthintergrund

Tel. 07663/9429595 o. 01590/4370819
www.caritas-bh.de

Integrationsfachdienst
Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald

Beratung für schwerbehinderte
ArbeitnehmerInnen und deren Arbeit-
geber, Tel.: 0711/250832800

Lebenshilfe Freiburg
in Bötzingen

Offene Hilfen für Menschen mit
Behinderungen 
Tel.: 07663/9129926
Heilpädagogische Praxis
Tel.: 07663/948994
Kindergarten-Zauberberg
Tel.: 07663/6532

Inklusionsvermittlerin

Frau Christa Müller-Jogerst
Tel: 07663/607847
inklusion@boetzingen.de


